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Föderation)  
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(Gesetzblatt) 
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VVRU – Vidomosti Verchovnoï Radi 
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ua/laws.pravo/new/search.html#form 
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Ungarn: 
MK – Magyar Közlöny (Gesetzblatt) 

Weißrussland: 
NRPARB – Nationalregister der Rechts-
akte der Republik Weißrussland; Inter-
net – http://www.pravo.by,  
http://www.zakon.by 

Bulgarien 

Verwaltungsverfahrensgesetzbuch 
vom 29. März 2006 

Inkrafttreten: grds. 11.7.06 
Legisl. Organ: Staatsduma 
Fundst./Umfang: DV Nr. 30 vom 11.4. 

2006, S. 3 ff. (51 S.) 

Das Gesetz regelt das Verfahren vor den 
Verwaltungsbehörden wie vor den Verwal-
tungsgerichten einschließlich des Obersten 
Verwaltungsgerichts. Es werden 28 von den 
Zivilgerichten getrennte Verwaltungsgerichte 
bei den Bezirksgerichten unter dem bereits 
bestehenden Obersten Verwaltungsgericht 
geschaffen. 

Das Gesetzbuch gliedert sich folgenderma-
ßen: Teil 1 Allgemeine Prinzipien (1-18), 
Teil 2 Verfahren vor den Verwaltungsorga-
nen (19-125), Teil 3 Verfahren vor Gericht 
(126-257), Teil 4 Auslegungsentscheidungen 
und -beschlüsse (258-266), Teil 5 Vollstre-
ckung von Verwaltungsakten und Gerichts-
entscheidungen in Verwaltungssachen (267-
301), Teil 6 Verwaltungsstraftaten und -stra-
fen (302-307), Zusatzbestimmungen (§ 1), 
Übergangs- und Schlußbestimmungen (§ §2-
142).

CHRONIK DER RECHTSENTWICKLUNG 
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Entscheidung des Verfassungsgerichts 
Nr. 2 vom 4. April 2006 (VerfGE Nr. 
9/2005) 

Fundst./Umfang: DV Nr. 32 v. 18.4. 2006, 
S. 6 ff. (8 S.)

Streitpunkt war die heikle Frage, ob die 
Sozialrechte der Verfassung nur Programm-
sätze sind oder sich auf die Sozialgesetzge-
bung auswirken. Ohne Verbindlichkeit zu 
leugnen, argumentierte das Gericht mit ge-
setzessystematischen Erwägungen. Es wies 
den Antrag des Generalstaatsanwalts zurück, 
Bestimmungen des Sozialversicherungsge-
setzbuchs, die eine Wartefrist von 6 Monaten 
fordern, für verfassungswidrig zu erklären, 
weil sie angeblich im Widerspruch zum 
Mutterschutz des Art. 47 Abs. 1 und 2 der 
Verfassung stünden. Anderer Ansicht waren 
die Richter Gocev und Slavov sowie Jankov,
wobei nach Auffassung des letzteren die 
sozialen Rechte der Verfassung kein unmit-
telbar anwendbares Recht, sondern nur Pro-
grammsätze („staatliche Ziele und Aufga-
ben“) darstellen. 

Gesetz vom 6. April 2006 über die 
staatliche Finanzinspektion 

Inkrafttreten: 24.4.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: DV Nr. 33 vom21.4.06, 

S. 1 ff. (9 S.) 

Das Gesetz ersetzt das Gesetz über die innere 
Finanzkontrolle des Staates von 2000 und 
ändert zahlreiche Gesetze. Die Agentur für 
die staatliche Finanzkontrolle beim Finanz-
ministerium (Art. 6 ff.) hat alle Budgetorga-
nisationen sowie Empfänger staatlicher Gel-
der zu überwachen (Art. 4). Die Empfänger 
haften für einen gesetzwidrig verursachten 
Schaden (Art. 21 ff.). Das Gesetz gliedert 
sich folgendermaßen: I. Allgemeine Vor-
schriften (1-5), II. Agentur für staatliche 
Finanzinspektion (6-20), III. Vermögensmä-
ßige Haftung (21-31), IV. Verwaltungs-
strafrechtliche Haftung (32-36), Zusatzbe-
stimmungen (§ 1), Übergangs- und Schluss-
bestimmungen (§§ 2-32).

Gesetz vom 24. März 2006 über das 
Handelsregister 

Inkrafttreten: grds. 1.10. 2006
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: DV Nr. 34 vom 25.4.06, 

S. 1 ff. (17 S.)

Das Gesetz schließt die bei den Gerichten 
geführten Handelsregister und überführt 
diese in ein von der Eintragungsagentur beim 
Justizminister (Art. 3) geführtes einheitliches, 
zentrales und elektronisches  Register (Art. 
2). Das Gesetz war umstritten, der Präsident 
legte – erfolglos – sein Veto ein. Jeder in- 
und ausländische  Kaufmann muss eine 
erneute Eintragung nach dem neuen Gesetz 
beantragen (Art. 6). Erfolgt dies nicht inner-
halb von drei Jahren, wird die Firma gelöscht 
bzw. die Gesellschaft aufgelöst (§§ 4 und 5 
ÜSB). Das Register sichert den Schutz des 
guten Glaubens (Art. 10).  

Das Gesetz gliedert sich in folgende Kapi-
tel: I. Allgemeine Vorschriften (1-12), II. 
Registerverfahren (13-31), III. Öffentlichkeit 
(32-34), IV. Aufrechterhaltung der Firma 
(35-37), V. Finanzierung des Handelsregis-
ters (38-39), VI. Verwaltungsstrafrechtliche 
Bestimmungen (40-41), Zusatzbestimmung 
(§ 1), Übergangsbestimmungen (§§ 2-57). 

Entscheidung des Verfassungsgerichts 
Nr. 3 vom 13. April 2006 (VerfGE Nr. 
4/2006) 

Fundst./Umfang: DV Nr. 34 vom 25.4.06, 
S. 18 ff. (4 S.)

52 Abgeordnete hatten die Feststellung der 
Verfassungswidrigkeit geänderter Bestim-
mungen des Gesetzes über Kraftfahrzeug-
beförderung beantragt, da die unterschied-
lichen Registrierungsvoraussetzungen für 
neue und bereits registrierte Taxis dem 
Gleichheitssatz widersprächen. Der Antrag 
wurde zurückgewiesen.  
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Konzessionsgesetz vom 17. April 2006 

Inkrafttreten: grds. 1.7.06
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: DV Nr. 36 vom 2.5.06, S. 

41 ff. (27 S.)

Es gibt nach Art. 2 Abs. 3 Konzessionen für 
Bauvorhaben (Art. 3), Dienstleistungen (Art. 
4) und für den Abbau von Bodenschätzen 
(Art. 5). Konzessionen werden über „Objekte 
von öffentlichem  Interesse“ zur Errichtung, 
Verwaltung und Unterhaltung auf eigenes 
Risiko erteilt (Art. 2 Abs. 1), und zwar auf 
Grund eines langfristigen schriftlichen Ver-
trags (Art. 2 Abs. 2) und auf 35 Jahre ohne 
Anspruch auf Verlängerung (Art. 10). Kon-
zessionsgegenstand kann also jetzt auch ein 
Gegenstand „des öffentlichen Interes-
ses“ sein, der nicht in staatlichem oder kom-
munalem Eigentum steht. Die Verlängerung 
der Konzession ist ausgeschlossen; es muss 
stets eine neue Konzession vergeben werden, 
die neuen Bewerbern gleiche Chancen gibt.  

Gegen die Ablehnungen kann jetzt Be-
schwerde bei der Wettbewerbskommission 
eingelegt werden, deren Entscheidung nur 
noch vor dem Obersten Verwaltungsgericht 
angefochten werden kann. Fraglich ist aber, 
ob das Gesetz vor dem Verfassungsgericht 
Bestand haben wird, da die Kommission 
gerichtsähnliche Befugnisse erhalten hat. 

Das Gesetz umfaßt folgende Kapitel: I. 
Allgemeine Vorschriften (1-12), II. Objekte 
und Subjekte der Konzession (13-18), III. 
Vorbereitende Handlungen (19-22), IV. 
Verfahren zur Erteilung einer Konzession 
(23-37), V. Beschluss zur Eröffnung des 
Verfahrens zur Erteilung einer Konzession 
(38-40), VI. Verfahrensdurchführung (41-57), 
VII. Festlegung des Konzessionärs (58-59), 
VIII. Verfahrensbeendigung (60-61), IX. 
Konzessionsvertrag (62-80), X. Finanzierung 
der mit der Konzessionserteilung zusammen-
hängenden Tätigkeit (81), XI. Anfechtung 
(83-95), XII. Nationales Konzessionsregister 
(96-101), XIII. Zustimmung und Kontrolle 
(102-105), XIV. Verwaltungsstrafrechtliche 
Vorschriften (106-109), Zusatzbestimmung 
(§ 1), Übergangsbestimmungen (§§ 2-24). 

Entscheidung des Verfassungsgerichts 
Nr. 4 vom 18. April 2006 (VerfGE Nr. 
11/2005) 

Fundst./Umfang: DV Nr. 36 vom2.5.06, S. 
44 ff. (5 S.)

Auf Antrag des Generalstaatsanwalts hat das 
Gericht die Öffnung der Post von Strafge-
fangenen und Untersuchungshäftlingen für 
verfassungswidrig erklärt (Verstoß gegen Art. 
30 Abs. 5 und 34 der Verfassung). 

Gesetz vom 20. April 2006 zur Ände-
rung des Gesetzes über öffentliche 
Aufträge 

Inkrafttreten: grds. 1.7. 06
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: DV Nr. 37 vom 5.5.06, S. 

2 ff. (34 S.)

Es gibt fünf verschiedene Arten von Verfah-
ren zur Vergabe öffentlicher Aufträge. Die 
Entscheidung des Auftraggebers kann beim 
Schiedsgericht der Agentur für öffentliche 
Aufträge angefochten werden, sofern die 
Parteien eine entsprechende Vereinbarung 
unterzeichnet haben. Anderenfalls sind die 
staatlichen Gerichte zuständig. 

Gesetz vom 26. April 2006 zur Ände-
rung des HGB 

Inkrafttreten: grds. 12.5.06
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: DV Nr. 38 vom 9.5.06, S. 

(11 S.)

Das Gesetz berücksichtigt vor allem die 
Änderungen, die durch die Einführung des 
neuen Handelsregisters nötig wurden. Außer-
dem wurden die Handelsvertretungs- und die 
Insolvenzvorschriften (Art. 608 ff.) geändert. 
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Änderungsgesetz vom 27. April 2006 
zum Gesetz über die Öffentlichkeit 
des Vermögens von Personen, die 
höchste staatliche Ämter einnehmen 

Inkrafttreten: 12.5.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: DV Nr. 38 vom 9.5.06, 

(11 S.) 

Mit der Erweiterung des Zugangs zu den 
Vermögensregistern verschärft das Gesetz 
den Druck auf die informationspflichtigen 
Amtsinhaber. Außerdem muss der Rech-
nungshof jedes Jahr die Namen derjenigen 
Personen veröffentlichen, die eine Vermö-
gensaufstellung verweigert haben (Art. 6). 

Gesetz vom 28. April 2006 zur Ände-
rung des Gesetzes über die Justiz 

Inkrafttreten: grds. 9.5.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: DV Nr. 39 v. 12.5. 06, 

S. 2 ff. (7 S.) 

Das neue GVG berücksichtigt die Wünsche 
der EU-Kommission sowie die Neuerungen 
der 3. Verfassungsänderung vom 30.3.2006: 
So führt Art. 12a das Prinzip der Zufallsver-
teilung von neu eingehenden Sachen unter 
die Richter eines Gerichts ein; die Anstellung 
neuer Magistrate darf künftig nur auf Grund 
einer öffentlichen Ausschreibung und eines 
Wettbewerbs (Art. 127 a ff.) erfolgen. Nach 
Art. 36 e soll die Informationstechnologie in 
der Justiz eingeführt werden. 

Entscheidung des Verfassungsgerichts 
Nr. 5 vom 9. Mai 2006 (VerfGE Nr. 
1/2006) 

Fundst./Umfang: DV Nr. 40 vom 6.5.06, 
f. (4 S.) 

Das Oberste Kassationsgericht hat dem 
Verfassungsgericht nach Art. 150 Abs. 2 
Verf. die Frage vorgelegt, ob der Ausschluss 
der gerichtlichen Kontrolle bei der Festle-
gung von Raumordnungsplänen gerechtfer-
tigt ist. Das Gericht wies die Behauptung 
zurück, die Pläne beeinträchtigten die Inte-

ressen der Grundstückseigentümer direkt. 
Zudem hätten die Bürger zahlreiche Mög-
lichkeiten, ihre Auffassung vor der Planfest-
stellung darzulegen. Der Antrag wurde – bei 
zwei Sondervoten – abgewiesen. 

Gesetz vom 31. Mai 2006 zur Ände-
rung des Arbeitsgesetzbuches 

Inkrafttreten: grds. 1.7.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: DV Nr. 48 vom 

13.6.06, f. (10 S.) 

In Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftig-
ten und in abgesonderten Abteilungen eines 
Unternehmens mit mehr als 20 Beschäftigten 
werden je nach der Zahl der Beschäftigen 
maximal neun Vertreter der Arbeitnehmer 
gewählt (Art. 7 a ff.), die Auskunftsrechte 
und vermittelnde und beratende Funktionen 
haben (Art. 7 c, Art. 130 c und d). Art. 68 
Abs. 2 stellt Arbeitnehmer mit befristeten 
Verträgen denjenigen mit unbefristeten 
Verträgen gleich. Die Überstunden wurden 
durch Art. 113 neu geregelt. 

Klaus Schrameyer 

Estland

Postgesetz vom 6. April 2006 

Inkrafttreten: 1.7.2006 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 28.4.06 Nr. 18 

Art. 142 (18 S.) 

Die Neuregelung, die das Postgesetz von 
2001 ablöst, bezweckt die Anpassung der 
Rechtslage an die EU-Postdienstrichtlinie 
vom 15.12.1997 (97/67/EG) i. d. F. vom 10.6. 
2002 (2002/39/EG). Als Postdienstleistungen 
gelten grundsätzlich die Beförderung von 
Briefen (bis 2 kg) und Paketen (bis 20 kg) 
sowie die periodische Sendung von Drucker-
zeugnissen. Universaldienste sind erlaubnis-
pflichtig; die Geschäftserlaubnis für Univer-
saldienste wird für zehn, die Erlaubnis für 
die sonstige erlaubnispflichtige Beförderung 
von Briefen und Paketen für fünf Jahre erteilt. 
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Für Briefe bis 50 Gramm bleibt das Monopol 
des Universaldiensteleisters bis zum 31.12. 
2008 bestehen.  

Änderung des Sachenrechtsanwen-
dungsgesetzes vom 12. April 2006 

Inkrafttreten: 15.5.2006 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: RT I 5.5.06 Nr. 19 Art. 

148 (2 S.) 

Im März 2006 ist die Übergangszeit, in der 
über Gebäude noch als bewegliche Sachen 
verfügt werden konnte, abgelaufen. Mit den 
Änderungen sollen nun die Folgen insbeson-
dere für den Fall, dass die Grundstücksrechte 
noch nicht verbrieft sind, beispielsweise 
durch Verfahrenserleichterungen, wenn bei 
gemeinschaftlichem Eigentum mehrere 
Grundstückseigentümer eingetragen werden 
müssen, abgemildert werden. 

Änderung des Ausländergesetzes vom 
19. April 2006 

Inkrafttreten: 1.6.2006 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT 15.5.06 Nr. 21 

Art. 159 (8 S.) 

Mit den Änderungen wird das Ausländer-
recht zwei EG-Richtlinien, die bis Anfang 
2006 umzusetzen waren, angepasst (2003/ 
109/EG und 2003/86/EG). Gegenstand sind 
die Rechtsstellung von langfristig aufent-
haltsberechtigten Drittstaatsangehörigen und 
die Familienzusammenführung. Während die 
Änderungen im ersten Fall primär begriffli-
cher Natur sind („langfristige“ statt „dauer-
hafte“ Aufenthaltserlaubnis nach fünfjähri-
gem ununterbrochenen rechtmäßigen Auf-
enthalt in Estland), hat sich die Rechtsstel-
lung von Familienangehörigen entscheidend 
verbessert. Die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis ist nun bereits in Anlehnung an das 
europäische Recht nach zweijährigem und 
nicht mehr erst grundsätzlich nach fünfjähri-
gem Aufenthalt des Ehegatten oder Eltern-
teils, mit dem der Antragsteller zusammenle-
ben möchte, möglich.  

Änderung des Polizei- und des Polizei-
dienstgesetzes vom 20. April 2006 

Inkrafttreten: 1.6.2006 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 15.5.06 Nr. 21 

Art. 162 (9 S.) 

Mit dem vorliegenden Gesetz wurden Funk-
tionen des zentralen Polizeiamts (Politsei-
amet) auf die beiden zentralen Polizeibehör-
den – Kriminalpolizei (Keskkriminaal-poli-
tsei) und Schutzpolizei (Julgestuspolitsei) – 
sowie im Aufsichtsbereich auch auf die 
regionalen Polizeibehörden (Politseiprefek-
tuuri) übertragen. Weitere Änderungen be-
treffen den Polizeidienst (Amtsbezeichnung, 
Eingruppierung und Besoldung, Ernennung).  

Änderung des Staatsnwaltschaftsge-
setzes, des StGB, des Strafprozessge-
setzbuchs und des Gesetzes über 
Dienste der Informationsgesellschaft 
vom 19. April 2006 

Inkrafttreten: 25.5.2006 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: RT I 15.5.06 Nr. 21 

Art. 160 (6 Seiten) 

Die Änderungen betreffen die Alters- und 
Erwerbsunfähigkeitsrente der Staatsanwälte 
(65 % der letzten Bezüge bzw. bei 100%iger 
Erwerbsunfähigkeit 65 % des Mindestgehalts 
für das betreffende Amt).  

Im StGB wurde in Anlehnung an die EG-
Richtlinie 98/84/EG der gesetzwidrige Emp-
fang von Diensten der Informationsgesell-
schaft und von Rundfunk als Ordnungswid-
rigkeit (§ 2251) sanktioniert; die bisherige 
Regelung im Gesetz über Dienste der Infor-
mationsgesellschaft tritt damit außer Kraft. 
Zugleich wurde in Anbetracht des Europäi-
schen Strafrechtsübereinkommens ein neuer 
Korruptionstatbestand geschaffen (§ 2981).  

Mit den Änderungen des Strafprozessge-
setzbuchs wurden nach Beanstandung des 
Justizkanzlers, der einige Vorschriften als 
verfassungswidrig angesehen hatte, die 
Rechtsmittel gegen Ermittlungshandlungen 
erweitert. 
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Änderung des Wettbewerbsgesetzes 
vom 10. Mai 2006 

Inkrafttreten: 1.7.2006 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 1.6.06 Nr. 25 

Art. 186 (7 S.) 

Wettbewerbswidrige Vereinbarungen, bei 
denen die gesetzlichen Ausnahmetatbestände 
eingreifen, bedürfen – wie auf europäischer 
Ebene – auch nach estnischem Kartellrecht 
keiner Erlaubnis oder Anmeldung mehr. 
Dementsprechend wurden die Bestimmungen 
über das Freistellungsverfahren (3. Kap. §§ 
9-12) aufgehoben. Die weiteren Änderungen 
betreffen die im 5. Kapitel (§§ 19-29) gere-
gelte Zusammenschlusskontrolle, die umfas-
send novelliert wurde. Diese Regeln gelten 
nun bereits bei einem weltweiten Umsatzer-
lös der beteiligten Unternehmen von 100 
Mio. EEK (zuvor 500 Mio. EEK) und einem 
Umsatzerlös von mindestens 30 Mio. EEK 
(zuvor 100 Mio. EEK) von zwei beteiligten 
Unternehmen (§ 21). 

Änderung des Gesetzes über elektro-
nische Verbindungen vom 11. Mai 
2006 

Inkrafttreten: 2.6.06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 1.6.06 Nr. 25 

Art. 187 (2 S.) 

Die Änderungen betreffen insbesondere den 
Mobilfunk der dritten Generation (UMTS); 
Voraussetzungen und die zu entrichtende 
Gebühr für die für zehn Jahre erteilte Lizenz 
sind in den neuen §§ 1901, 1902 geregelt.  

Gesetz über den Staatsbürger der 
Europäischen Union vom 17. Mai 
2006 

Inkrafttreten: 1.8.06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 8.6.06 Nr. 26 

Art. 191 (22 S.) 

Das neue Gesetz, das die gleichnamige Rege-
lung von 2002 ersetzt, trägt den Vorgaben 
der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/ EG, die 

von den Mitgliedsstaaten bis Ende April 
2006 umzusetzen war, Rechnung.  

Änderung des Gesetzes über die Be-
schränkung des Immobilienerwerbs 
vom 17. Mai 2006 

Inkrafttreten: 18.6.06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 8.6.06 Nr. 26 

Art. 192 (2 S.) 

Dieses Gesetz gestattet den genehmigungs-
freien Erwerb land- und forstwirtschaftlicher 
Grundstücke von mehr als 10 ha allein estni-
schen Staatsangehörigen sowie – nach drei-
jährigem Aufenthalt und Tätigkeit in dem 
betreffenden Bereich sowie Eintragung als 
Kaufmann oder im Fall einer juristischen 
Person im Register der nichtwirtschaftlichen 
Vereine und Stiftungen – EU-Bürgern. Mit 
den vorliegenden Änderungen sollen die 
Bestimmungen des Gesetzes konkretisiert 
und so seine Anwendung in der Praxis er-
leichtert und vereinheitlicht werden. Durch 
die Aufnahme der Zweckbestimmung „Bo-
denerwerbsland“ (maatulundusmaa) bei land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen wurde der 
Anwendungsbereich des Gesetzes einge-
schränkt. Auch gelten die Beschränkungen 
des vorliegenden Gesetzes nun ausdrücklich 
nicht bei Erwerb von Wohnungseigentum 
oder Belastung eines Grundstücks mit einem 
Wohnungsbaurecht, selbst wenn Teil dieses 
Grundstücks land- oder forstwirtschaftliche 
Flächen sind. Dasselbe gilt beim gemein-
schaftlichen Immobilienerwerb durch Ehe-
gatten, wenn das Gesetz im Hinblick auf 
einen Ehegatten, da es sich bei diesem um 
einen estnischen Staatsangehörigen oder EU-
Bürger handelt, keine Anwendung findet. 

Gesetz über den Auswärtigen Dienst 
vom 10. Mai 2006 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 8.6.06 Nr. 26 

Art. 193 (22 S.) 

Nachdem im vergangenen Jahr die Aus-
landsbezüge der Diplomaten um 20 Prozent 
erhöht wurden, soll nun mit der neuen Kon-
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zeption der auswärtige Dienst wieder attrak-
tiv gemacht werden. Das vorliegende Gesetz, 
das das Gesetz über den auswärtigen Dienst 
von 1995 ablöst, besteht aus den Kapiteln 
Allgemeine Bestimmungen (1-4), Diploma-
ten (5-44), Verwaltungspersonal (45-55), 
Rechte, soziale Garantien und Pflichten der 
Bediensteten (56-79), Attestierung und Be-
setzung freier Stellen (80-89), Anwendungs-
bestimmungen (90-94). Subsidiär gilt das 
Gesetz über den öffentlichen Dienst. 

Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
vom 31. Mai 2006 

Inkrafttreten: 30.6.06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 20.6.06 Nr. 28 

Art. 210 (4 S.) 

Mit den Änderungen wird das Gesetz an die 
Vorgaben der Richtlinie 2001/84/EG ange-
passt und der Anspruch des Urhebers auf 
einen Anteil an dem Erlös aus Weiterveräu-
ßerungen harmonisiert. Ferner wurden die 
Ausnahmen, d.h. die Verwendung von Wer-
ken ohne Zustimmung des Rechtsinhabers 
und ohne Entgelt im persönlichen Bereich, in 
Bildung und Wissenschaft etc. erweitert. 
Weitere Änderungen betreffen die Stellung 
der Verwertungsgesellschaften bei der Wie-
dergabe via Kabel oder Satellit. 

Änderung des Gesetzes über die Est-
nische Bank vom 7. Juni 2006 

Inkrafttreten: 8.7.06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 28.6.06 Nr. 29 

Art. 219 (4 S.) 

Hiermit wurden die gesetzlichen Vorausset-
zungen für den zum 1. Januar 2007 erstreb-
ten Beitritt zur Währungsunion und zur 
Einführung des Euro in Estland geschaffen. 
Darüber hinaus wurde die Amtsperiode des 
Zentralbankchefs von fünf auf sieben Jahre 
verlängert, zugleich aber auf eine Amtsperi-
ode beschränkt, und seine Mitgliedschaft im 
Aufsicht führenden Bankrat ausgeschlossen. 

Änderung des Personalausweisgeset-
zes vom 7. Juni 2006 

Inkrafttreten: 28.8.06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 28.6.06 Nr. 29 

Art. 219 (7 S.) 

Geregelt wurde die Aufnahme biometrischer 
Daten in Pässe, Personalausweise und 
sonstige Identifikationspapiere. Zugleich 
wurde die Geltungsdauer der Ausweise von 
zehn auf fünf Jahre verkürzt. Vor In-
krafttreten ausgegebene Ausweise bleiben 
für den vorgesehenen Zeitraum wirksam; für 
Personalausweise tritt diese Regelung zudem 
erst am 2.1.2007 in Kraft. 

Änderung des Staatsangehörigkeitsge-
setzes vom 15. Juni 2006 

Inkrafttreten: 8.7. 06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 28.6.06 Nr. 29 

Art. 224 (1 S.) 

Mit der Erhöhung der Residenzzeit von fünf 
auf acht Jahre, davon ununterbrochen fünf 
Jahre vor der Stellung des Einbürgerungsan-
trags, wurden die Einbürgerungsvorausset-
zungen erhöht. Mit der Lockerung des ge-
setzlichen Einbürgerungsverbots bei Straffäl-
ligkeit des Einbürgerungserwerbers wurden 
die Anforderungen erleichtert. Im Fall der 
wiederholten Verurteilung wegen einer vor-
sätzlichen Straftat liegt die Einbürgerung nun, 
sobald die Strafe im Strafregister gelöscht ist, 
im Ermessen der Einbürgerungsbehörde, die 
bei der Entscheidung die Tatumstände und 
die Person des Täters zu berücksichtigen hat.  

Änderung der Wahlgesetze, des 
Volksabstimmungsgesetzes und des 
Strafregistergesetzes vom 7. Juni 2006 

Inkrafttreten: 14.7. 06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 4.7. 06 Nr. 30 

Art. 231 (18 S.) 

Mit den Änderungen wurden die gesetzlichen 
Grundlagen der Stimmabgabe auf elektroni-
schem Wege, die bei den Lokalwahlen er-
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probt wurden, auch bei Parlamentswahlen, 
Referenden und Europawahlen geschaffen.  

Änderung des StGB, Strafprozessge-
setzbuchs, Zeugenschutzgesetzes und 
Ordnungswidrigkeitenprozessgesetz-
buchs vom 14. Juni 2006 

Inkrafttreten: 16.7.06 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 6.7.06 Nr. 31 

Art. 233 (5 S.) 

Die Strafrechtsänderungen betreffen die 
Körperverletzungs- und die Sexualdelikte; 
geschaffen wurden neue Grund- und Qualifi-
kationstatbestände; die Strafrahmen wurden 
nicht unerheblich verschärft. Im Fall der 
fahrlässigen Tötung (§ 117 StGB) und der 
schweren Körperverletzung (§ 119 StGB) 
liegt nun ein qualifizierter Tatbestand vor, 
der mit Freiheitsentzug bis zu fünf bzw. drei 
Jahren sanktioniert werden kann, wenn meh-
rere Opfer zu beklagen sind. Neue Straftat-
bestände stellen die Nötigung zur sexuellen 
Befriedigung (§ 1431StGB) und die Förde-
rung der Prostitution dar (§ 2681StGB) dar. 
Im Fall der Förderung der Prostitution von 
Minderjährigen stellen die Begehung durch 
mehrere Personen und der Wiederholungsfall 
eine Qualifizierung dar, die mit Freiheitsent-
zug von 3-5 Jahren bestraft wird (§ 176 Abs. 
2 StGB). Im Fall der pornografischen Abbil-
dung von Minderjährigen wurden die 
Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug 
auf fünf (§ 177 StGB) bzw. drei Jahre (§ 178 
StGB) erhöht.

Einen neuen Straftatbestand stellt auch die 
Verletzung eines Annäherungsverbots dar (§ 
3312 StGB). Im Strafprozessgesetzbuch 
wurden die Grundlagen für die richterliche 
Anordnung eines befristeten Annäherungs-
verbots auf Antrag des Staatsanwalts ge-
schaffen. Zum Schutz des Betroffenen kön-
nen einem Straftäter oder einer Person, die 
einer Straftat verdächtigt wird, der Aufent-
halt an bestimmten Orten, die Annäherung an 
oder der Verkehr mit bestimmten Personen 
untersagt werden (§ 1411 StrafprozessGB). 

Änderung des Verwaltungsprozessge-
setzbuchs vom 14. Juni 2006 

Inkrafttreten: 1.9.2006 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 6.7.2006 Nr. 31 

Art. 235 (18 S.) 

Die Änderungen sollen nach der Regierungs-
begründung vor allem zur Flexibilität und 
Effektivität und zur Beschleunigung der 
Verfahren beitragen sowie die Verwaltungs-
gerichte entlasten. So wurden beispielsweise 
das schriftliche Verfahren in erster Instanz 
generell zugelassen und in der Rechtsmit-
telinstanz erweitert. Rechtsmittel sind nun 
direkt beim Rechtsmittelgericht und nicht 
mehr über das Gericht, dessen Entscheidung 
angefochten wird, einzulegen. Erweitert 
wurden auch die Gründe, bei deren Vorlie-
gen Klagen ohne Sachprüfung zurückgewie-
sen werden können. Andere Änderungen 
bezwecken eine Vereinheitlichung von Ver-
waltungs- und Zivilprozess und die Harmo-
nisierung mit den Bestimmungen des am 
1.1.2006 in Kraft getretenen neuen Zivilpro-
zessgesetzbuchs, da unterschiedliche Rege-
lungen laut Regierungsbegründung nur dort 
bestehen sollen, wo es die Besonderheit des 
Verwaltungs- oder Zivilprozesses erfordert. 

Änderung des Gesetzes über die Wahl 
des lokalen Selbstverwaltungsrats und 
des Gesetzes über die Organisation 
der lokalen Selbstverwaltung vom 15. 
Juni 2006 

Inkrafttreten: 17.7.2006 
Legisl. Organ: Staatsversammlung 
Fundst./Umfang: eRT I 7.7.2006 Nr. 32 

Art. 244 (1 S.) 

Geregelt wurden die Modalitäten der Wahl 
des neuen Kommunalrats im Falle der Zu-
sammenlegung von Kommunen.  

Carmen Schmidt 
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Makedonien 

Gesetz vom 14. März 2006 über die 
Sicherheit von Waren  

Inkrafttreten: grds. 22.3. 06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: SV Nr. 33 vom 

20.3.06, S. 2 ff (8 S.) 

Einige Vorschriften des Verbraucherschutz-
gesetzes und des Gesetzes über die techni-
schen Voraussetzungen von Waren sowie 
über die Vereinbarkeitsbewertung verlieren 
nach Art. 44 ihre Geltung, andere werden 
erst mit dem EU-Beitritt angewandt (Art. 48 
Und 50). Die Waren müssen den Sicher-
heitsvorschriften entsprechen (Art. 8-10); auf 
Gefahren sind Verbraucher hinzuweisen (Art. 
11 ff.).  

Das Gesetz gliedert sich folgendermaßen: 
1. Teil: I. Allgemeine Vorschriften (1-7), II. 
Allgemeine Sicherheitsvoraussetzungen (8-
10), III. Pflichten der Hersteller und Vertrei-
ber (11-16), IV. Unterrichtung der EU (17-
18); 2. Teil: Art der Redaktion der techni-
schen Vorschriften (19-27); 3.Teil Prinzipien 
der gegenseitigen Anerkennung (28-32); 4. 
Teil: Aufsicht und Inspektionsaufsicht (33-
41); 5. Teil: Strafvorschriften (42-43); 6. Teil: 
Übergangs- und Schlussvorschriften (44-55). 

Änderung des Familiengesetzes vom 
14. März 2006 

Inkrafttreten: 28.3.06 (Art. 11) 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: SV Nr. 33 vom 

20.3.06, S. 24 f. (1 S.) 

Geändert wurden die Vorschriften über die 
Vaterschaftsanfechtung (Art. 67 Abs. 3), die 
Verfahrensvorschriften bei familiärer Gewalt 
(Art. 94 d. und s.) und die Unterbringung 
eines adoptierten Kindes (Art. 104 i). 

Insolvenzgesetz vom 14. März 2006 

Inkrafttreten: 30.3.06 (Art. 365) 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: SV Nr. 34 vom 

22.3.06, S. 1 ff. (61 S.) 

Das Gesetz setzt das alte Insolvenzgesetz 
von 1997 außer Kraft und besteht aus 13 
Teilen: I. Allgemeine Vorschriften (1-5), II. 
Insolvenzverfahren (6-73), 1. Kap. Grundle-
gende Verfahrensvorschriften (6-15), 2. Kap. 
Insolvenzrat (16-17), 3. Kap. Organe des 
Insolvenzverfahrens (18-50), 4. Kap. Durch-
führung des Insolvenzverfahrens (51-53), 5. 
Kap. Vorverfahren (Art. 54-63), 6. Kap. 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens (64-73), 
III. Insolvenzmasse, Verwaltung der Insol-
venzmasse und Verfügung darüber (74-86), 1. 
Kap. Insolvenzmasse (74-76), 2. Kap. Siche-
rung der Insolvenzmasse (77-86), IV Befrie-
digung der Forderungen der Insolvenz-
gläubiger (87-135), 1. Kap. Feststellung der 
Forderungen (87-95), 2. Kap. Entscheidung 
über die Art der Verfügung (96-106), 3. Kap. 
Veräußerung von Gegenständen, an denen 
ein Recht auf gesonderte Befriedigung be-
steht (107-115), 4. Kap. Insolvenzgläubiger 
(116-124), 5. Kap. Aussonderungsgläubiger 
(125-127), 6. Kap. Absonderungsgläubiger 
(128-132), 7. Kap. Insolvenzgläubiger (133-
135), V. Rechtsfolgen der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens (136-214), 1. Kap. 
Grundlegende Rechtsfolgen (136-156), 2. 
Kap. Erfüllung von Rechtsgeschäften (157-
171), 3. Kap. Anfechtung von Rechtshand-
lungen des Insolvenzschuldners (172-188), 4. 
Kap. Verteilung (189-199), 5. Kap. Beendi-
gung des Insolvenzverfahrens (200-204), 6. 
Kap. Einstellung des Insolvenzverfahrens 
(205-214), VI. Reorganisationsplan (215-
254), 1. Kap. Planaufstellung (215-227), 2. 
Kap. Annahme und Billigung des Reorgani-
sationsplans (228-238), 3. Kap. Rechtswir-
kung der Billigung des Reorganisationsplans 
und Aufsicht über die Plandurchführung 
(239-254), VII. Persönliche Verwaltung 
durch den Schuldner (255-268), VIII. Befrei-
ung von Restforderungen (269-286), IX. 
Organisation der Insolvenzverwalter (287-
298), X. Besondere Arten des Insolvenzver-
fahrens (299-318), 1. Kap. Insolvenzverfah-
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ren über das Vermögen eines Verstorbenen 
(299-315), 2. Kap. Insolvenzverfahren über 
gemeinsames Vermögen von Ehegatten 
(316), 3. Kap. Insolvenzverfahren über ge-
meinsames eheliches Vermögen, das die 
beiden Ehegatten gemeinsam und einver-
nehmlich verwaltet und verfügt haben (317-
318), XI. Internationale Insolvenz (319-354), 
1. Kap. Allgemeine Vorschriften (319), 2. 
Kap. Internationale Zuständigkeit der Ge-
richte der Republik Makedonien (320-326), 3. 
Kap. Vorverfahren und Verfahren zur Aner-
kennung der ausländischen Entscheidung 
über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
(327- 336), 4. Kap. Bedeutung der anerkann-
ten ausländischen Entscheidung über die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens (337-
350), 5. Kap. Nichtanerkennung einer aus-
ländischen Entscheidung über die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens (351-353), 6. Kap. 
Ausländische Vergleiche und andere Insol-
venzverfahren (354), XII. Strafvorschriften 
(355-357), XIII. Übergangs- und Schlussvor-
schriften (358-365). 

Ausländergesetz vom 14. März 

Inkrafttreten: 31.3. 06 (Art. 159) 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: SV Nr. 35 vom 

23.3.06, S. 2 ff. (24 S.) 

Das Gesetz tritt an die Stelle seines Vorgän-
gers von 1992. Es findet auf Ausländer (Per-
sonen ohne Staatsangehörigkeit der RM und 
Staatenlose Anwendung (Art. 3). Für Asyl-
suchende und völkerrechtlich Privilegierte 
gilt es insoweit, als die Bestimmungen nicht 
der Privilegierung oder dem Grundsatz der 
Gegenseitigkeit widersprechen (Art. 3). 
Ausländer sind während ihres Aufenthalts im 
Inland Makedoniern grundsätzlich gleichge-
stellt (Art. 4 Abs. 1). 

Das Gesetz gliedert sich in 12 Kapitel : I. 
Allgemeine Vorschriften (1-8), II. Einreise 
und Ausreise (9- 28), III. Visa (29-45), IV. 
Aufenthalt ( 46-100), V. Ausweisung und 
Abschiebung (101-113), VI. Reise- und 
sonstige Dokumente (114-129), VII. Nach-
weis der Identität (130-135), VIII. Meldung 
des Wohnsitzes oder Aufenthalts (136-140), 
IX. Verfahren und Rechtshilfe (141-142), X. 

Registrierung und Erlass untergesetzlicher 
Vorschriften (143-147), XI. Strafvorschriften 
(148-154), XII. Übergangs- und Schlussvor-
schriften (155-159). 

Gesetz vom 20. März 2006 über das 
Büro für die Entwicklung der Bildung 

Inkrafttreten: 5.4.06 (Art. 26) 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: SV Nr. 37 vom 

28.3.06, S. 1 ff. (1 S.) 

Hiermit wird zu Forschungszwecken ein 
Büro für Bildung, dem im Rahmen des Bil-
dungs- und Wissenschaftsministeriums ge-
schaffen (Art. 2, 5).  

Gesetz vom 20. März 2006 zur Ände-
rung des Regierungsgesetzes 

Inkrafttreten: 28.3.06 (Art. 2) 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: SV Nr. 37 vom 

28.3.06, (0,5 S.) 

Nach der 5. Verfassungsänderung vom 
7.12.2005 (SV Nr. 107/2005) war die Immu-
nität bestimmter Amtsträger aufgehoben 
worden. Daher musste auch der Art. 89 Abs. 
3 der Verfassung entsprechende Artikel 14 
des vorliegenden Gesetzes angepasst werden. 
Anders als zuvor genießen nur noch der 
Ministerpräsident und die Abgeordneten 
(abgesehen von den Richtern) Immunität. 
Darüber entscheidet jetzt das Parlament 
(bisher die Regierung). 

Gesetz vom 21. März 2006 über die 
internationale Handelsarbitrage 

Inkrafttreten: 7.4.06 (Art. 40) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 39 vom 

30.3.06, S. 35 ff. (6 S.) 

Aufgehoben werden verschiedene noch aus 
jugoslawischen Zeiten stammende Vorschrif-
ten. Das Gesetz findet gem. Art. 1 Abs. 1 auf 
die internationale Arbitrage im Inland sowie 
in gewissen Fällen auch im Ausland Anwen-
dung (Art. 8, 9 und 37). Als international gilt 
die Arbitrage u. a., wenn einer der Beteilig-
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ten seinen Sitz im Ausland hat (Art. 1 Abs. 3 
Ziff. 1 und 2). Das Gesetz gliedert sich in 
folgende Kapitel: I. Grundlegende Bestim-
mungen (1-6), II. Arbitragevereinbarung (7-
9), III. Zusammensetzung des Arbitra-
gegerichts (10-15), IV. Zuständigkeit des 
Arbitra-gegerichts (16-17), V. Durchführung 
des Arbitrageverfahrens (18-27), VI. Erlass 
der Arbitrageentscheidung und Vollstre-
ckung (28-34), VII. Rechtsmittel gegen die 
Arbitrageentscheidung (35), VIII. Rechts-
kraft der Arbitrageentscheidung, Anerken-
nung und Vollstreckung aus-ländischer 
Arbitrageentscheidungen (36-37), IX. Über-
gangs- und Schlussbestimmungen (38-40). 

Gesetz über auswärtige Angelegenhei-
ten vom 31. März 2006 

Inkrafttreten: 18.4.06, anwendbar ab 
1.1.07 (Art. 97) 

Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV N. 46 vom 10.4.06, 

S. 2 ff. (24 S.) 

Erstmals und nach langen Debatten hat das 
Parlament das Gesetz über die Auswärtigen 
Angelegenheiten erlassen. Damit wurde 
Bulgarien überholt, wo ebenfalls seit Jahren 
ein derartiges Gesetz diskutiert wird. Das 
vorliegende Gesetz behandelt nicht nur den 
Auswärtigen Dienst, seine Organisation, die 
Rechte und Pflichten seiner Bediensteten, 
sondern auch die Gestaltung der auswärtigen 
Politik (Art. 1, Art. 2 Ziff. 1 und 2). Das 
Schwergewicht des Gesetzes liegt aber auf 
der Regelung des inneren Dienstrechts sowie 
der Organisation des Außenministeriums und 
der Auslandsvertretungen. 

Voraussetzungen für die Ernennung zum 
Botschafter sind die makedonische Staatsan-
gehörigkeit, ein Universitätsabschluss und 
die Beherrschung zweier Fremdsprachen. 
Mindestens zwei Drittel der Botschafter 
müssen Karrierebeamte sein. Die Minderhei-
ten müssen angemessen vertreten sein. Das 
Mandat dauert maximal vier Jahre (Art. 42, 
45).

Das Gesetz gliedert sich in folgende Kapi-
tel: 1. Allgemeine Vorschriften (1-2), 2. 
Ausführung der Auswärtigen Angelegenhei-

ten (3-11), 3. Außenministerium (12-24), 4. 
Diplomatisch-konsularische Vertretungen 
(25-62), 5. Beschäftigte (63-85), 6. Ausländi-
sche diplomatische und konsularische Ver-
tretungen (86-93), 7. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen (94-97). 

Gesetz über Schenkungen und Spon-
soring vom 5. April 2006 

Inkrafttreten: 12.4.06, anwendbar ab 
1.1.07 (Art. 28) 

Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV N. 47 v. 12.4. 06, 

S. 3 ff. (3 S.) 

Das Gesetz regelt Schenkungen im öffentli-
chen Interesse sowie das Sponsoring für kon-
krete Projekte oder sonstige steuerrechtlich 
begünstigte Aktivitäten. 

Gesetz über die Agenturen für befris-
tete Arbeit vom 10. April 2006 

Inkrafttreten: 22.4. 06 (Art. 23) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 49 vom 

14.4.06, S. 2 ff. (3 S.) 

Das Gesetz behandelt befristete Leiharbeit, 
die ein Jahr nicht überschreiten darf (Art. 4 
Abs. 2). Die Agentur bedarf einer Lizenz des 
Arbeitsministeriums (Art 7 ff.).  

Gesetz vom 18. April 2006 über die 
staatlichen Auszeichnungen 

Inkrafttreten: 28.4.06 (Art. 23) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 52 vom 

20.4.06, S. 2 f. (2 S.) 

Es gibt folgende Auszeichnungen (Art. 3): 
„11. Oktober“ für ein Lebenswerk von öf-
fentlichem Interesse (Art. 4), „Heiliger Kli-
ment Ochridski“ für langjährige Leistungen 
im Bereich Bildung, Kultur, Umweltschutz 
usw. (Art. 5), „Goce Del ev“ für wissen-
schaftliche Verdienste (Art. 6), „Mito Hadži 
Vasilev Jasmin“ für Publizisten und „Mutter 
Theresa“ für Humanität, menschliche Solida-
rität und Zusammenarbeit (Art. 8), die auch 
an Personenzusammenschlüsse und juristi-
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sche Personen sowie Ausländer verliehen 
werden können. Sie werden von einem vom 
Parlament eingesetzten Ausschuss nominiert. 
Mit dem Orden erhält der Begünstigte eine 
Urkunde und einen Geldbetrag, der beim 
Orden „11. Oktober“ z. B. 15 Durch-
schnittsgehälter beträgt. Die Orden werden 
an den dem Namen entsprechenden Tagen 
verliehen (Art. 18).  

Gesetz vom 5. Mai 2006 über die Ge-
richte

Inkrafttreten: 19.5.06 (Art. 128) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 58 vom 

11.5.06, S. 1 ff. (14 S.) 

Das Gesetz gliedert sich folgendermaßen: 1. 
Allgemeine Vorschriften (1-21), 2. Organisa-
tion und Zuständigkeit (22-37), 3. Richter 
und Geschworene (38-50), 4. Rechte, Pflich-
ten und Immunität (51-72), 5. Beendigung 
und Aufhebung der richterlichen Funktion 
(73-81), 6. Justizverwaltung (82-87), 7. 
Gerichtsverwaltung (88-98), 8. Gerichtliches 
Informationssystem (99), 9. Gerichtsange-
stellte (100-107), 10. Arbeitsmittel (108-109), 
11. Gerichtspolizei (110-118), 12. Über-
gangs- und Schlussvorschriften (119-128). 

Schlichtungsgesetz vom 9. Mai 2006 

Inkrafttreten: 23.5.06 (Art. 37) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 60 v. 15.5. 06, 

S. 2 ff. (4 S.) 

Als Alternative zur gerichtlichen Streitent-
scheidung dient die „Mediation“ in zivil-
rechtlichen, Handels-, Arbeits-, Verbraucher- 
und sonstigen Streitigkeiten mit Ausnahme 
von Tarifstreitigkeiten, Strafsachen und Ver-
waltungssachen. Die Vorschriften des Geset-
zes gelten, soweit die Parteien nichts anderes 
vereinbart haben. Die Schlichtung ist freiwil-
lig.

Das Gesetz gliedert sich in folgende Kapi-
tel: 1. Allgemeine Vorschriften (1-2), 2. 
Prinzipien der Schlichtung (3-9), 3. Schlich-
ter (10-12), 4. Schlichtungsverfahren (13-27), 

5. Organisation der Schlichter (28-35), 6. 
Übergangs- und Schlussvorschriften (36-37). 

Gesetz vom 10. Mai 2006 über den 
Justizrat der Republik Makedonien 

Inkrafttreten: 23.5.06 (Art. 72) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 60 vom 

15.5.06, S. 9 ff. (7 S.) 

Das Gesetz hebt das Gesetz über den Re-
publiksjustizrat von 1992 auf. Erforderlich 
war eine Änderung wegen der Verfassungs-
änderung vom 7.12.05 (SV Nr. 107 vom 
9.12.05, S. 2 ff.), mit der die Zuständigkeiten 
des Justizrats nach Art. 105 zu Lasten des 
Parlaments beträchtlich erweitert wurden. 
Der Rat besteht aus 15 Mitgliedern (Art. 6) 
und ist das Personalverwaltungsorgan der 
Justiz (Art. 31). Er ist nur noch für die Rich-
ter zuständig; denn ferner wurde ein „Rat der 
Staatsanwälte“ gebildet (Art. 106 Abs. 5-8). 

Das Gesetz besteht aus folgenden Kapiteln: 
1. Allgemeine Vorschriften (1-5), 2. Zusam-
mensetzung und Vorsitzender des Rates (6-8), 
3. Wahlverfahren (9-30), 4. Zuständigkeit, 
Organisation und Art der Arbeit (31-37), 5. 
Wahl, Amtsenthebung und Entlassung der 
Richter und Geschworenen (38-64), 6. sons-
tiges Personal des Rats (65-72). 

Gesetz vom 12. Mai 2006 über Ver-
waltungsstreitigkeiten 

Inkrafttreten: 27.5.06 (Art. 69) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 62 v. 19.5. 06, 

S. 2 ff. (6 S.) 

Das Gesetz hebt das Gesetz über Verwal-
tungsstreitigkeiten von 1977 auf. Es gibt 
natürlichen und juristischen Personen (Art. 3) 
das Recht, sich gegen Einzelakte (Art. 2 Abs. 
1 und 2) der öffentlichen Gewalt (Staat, 
Gemeinden, Art. 1, 6) vor dem Verwal-
tungsgericht und in zweiter Instanz sich vor 
dem Obersten Gericht (Art. 4) zu wehren 
(Art. 1 und 2). Darüber hinaus entscheidet 
das Gericht Kompetenzstreitigkeiten zwi-
schen Staat und Gemeinden sowie zwischen 
den Gemeinden (Art.2 Abs. 5) sowie Strei-
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tigkeiten über Konzessionen oder öffentliche 
Aufträge (Art. 2 Abs. 3). Auch in Übertre-
tungssachen (prekršoci) sind die Verwal-
tungsgerichte zuständig (Art. 1). Das Gericht 
entscheidet gem. Art. 55 ff. schließlich im 
Fall von Verletzungen der Grundrechte durch 
rechtskräftige Einzelakte, sofern das Verfas-
sungsgericht nicht zuständig ist. Letzteres ist 
nach Art. 110 nur bei Verletzung der Mei-
nungsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit und 
des Gleichheitssatzes zuständig. 

Das Gesetz gliedert sich folgendermaßen: 
1. Allgemeine Vorschriften (1-7), 2. Verwal-
tungsstreit (8-14), 3. Einstweilige Maßnah-
men (15), 4. Zuständigkeit und Zusammen-
setzung (16-18), 5. Verfahren (19-42), 6. 
Außerordentliche Rechtsmittel (43-51), 7. 
Verbindlichkeit der Urteile (52-54), 8. Be-
sondere Vorschriften (55-65), 9. Übergangs- 
und Schlussvorschriften (66-69). 

Gesetz vom 12. Mai 2006 über Über-
tretungen (prekršoci) 

Inkrafttreten: 27.5.06 (Art. 69) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 62 vom 

19.5.06, S. 14 ff. (17 
S.)

Hiernach werden kleinere strafrechtlich 
relevante Handlungen geahndet, die aus-
drücklich als prekršoci (Art. 5) oder als 
Wirtschaftsstraftaten (44 Ziff. 1, 67 ff.) 
bezeichnet werden. Das StGB und die StPO 
sind entsprechend anwendbar (Art. 2). Die 
Verfahren werden von einer Kommission 
(Art. 59) geführt. Das vorliegende Gesetz 
hebt das gleichnamige Gesetz von 1997 (SV 
Nr. 15/97) auf (Art. 154). 

Das Gesetz gliedert sich folgendermaßen: 
Grundlegende Vorschriften (1-2), I: Mate-
riellrechtliche Vorschriften (3-45), 1. Allge-
meine Vorschriften (3-4) 2. Übertretung und 
Verantwortlichkeit (5-12), 3. Sanktionen 
gegen volljährige Täter (13-31), 4. Sanktio-
nen gegen minderjährige Täter (32-34), 5. 
Außerordentliche Maßnahmen (34-37), 6. 
Sanktionen gegen juristische Personen (38-
40), 7. Besondere Maßnahmen (41), 8. Ver-
jährung (42-43), 9. Definitionen (44), 10. 

Beweise (45), II: Vergleichsverfahren (46-
52), 11. Ziel des Vergleichsverfahrens (46-
52), III: Verfahren (53-156), 12. Grundle-
gende Vorschriften (53-58), 13. Verfahren 
vor dem zuständigen Organ (59-66), 14. 
Gerichtsschutz (67-69), 15. Gerichts-
verfahren – Allgemeine Vorschriften (70), 16. 
Beschuldigter und das Recht auf Verteidi-
gung (72-74), 17. Geschädigter und Vertre-
tung (75), 18.Verteidiger (76-77), 19. Zustel-
lung von Schriftstücken (78-79), 20. Antrag 
(80-87), 21. Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Anwesenheit des Beschuldigten und zur 
Durchführung des Verfahrens (88-97), 22. 
Beweisführung (98-99), 23. Einstellung des 
Verfahrens und Abweisung des Übertre-
tungsantrags (100-101), 24. Zeitweilige 
Beschlagnahme von Gegenständen, einstwei-
lige Maßnahmen und Verbote (102-108), 25. 
Verlauf des Verfahrens (109-116), 26. Erlass 
und Zustellung von Entscheidungen (117-
121), 27. Verfahrenskosten (122-128), 28. 
Rechtsmittel (129-131), 29. Besonderes 
Verfahren (132-145), 30. Verfahren zur 
Konfiskation von Vermögen, von Vermö-
gensvorteilen und Beschlagnahme von Ge-
genständen (146), 31. Schadensersatz, Reha-
bilitierung und sonstige Ansprüche (147), 32. 
Vollstreckung von Entscheidungen und 
Registrierung (148-149), 33. Übergangs- und 
Schlussvorschriften (150- 156). 

Beschäftigungsförderungsgesetz vom 
12. Mai 2006 

Inkrafttreten: 27.5.06 (Art. 15) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 62 vom 

19.5.06, S. 14 ff. (1 S.) 

Das Gesetz ersetzt dem Arbeitgeber, der 
einen nach Art. 3 definierten Arbeitslosen 
auf unbegrenzte Zeit beschäftigt, die Bei-
träge für die Alters- und Invalidenversiche-
rung für 24 Monate (Art. 2). 

Energiegesetz vom 11. Mai 2006 

Inkrafttreten: 31.5.06 (Art. 164) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 63 vom 

23.5.06, S. 14 ff. (33 
S.)
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Das Gesetz regelt umfassend den Energie-
markt in allen seinen Bereichen (Herstellung, 
Transport, Handel, Effizienz usw.) und mit 
allen seinen Trägern (Elektroenergie, Erdgas, 
Erdöl, Wärmeenergie, geothermische Ener-
gie und erneuerbare Energien, Art. 1-3). 
Inländer und Ausländer können sich auf 
diesen Gebieten auf Grund einer Lizenz der 
Regulierungskommission betätigen (Art. 4).  

Gesetz vom 23. Mai 2006 über die 
gleichen Chancen für Frauen und 
Männer

Inkrafttreten: 6.6.06 (Art. 45) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 66 v. 29.5. 06, 

S. 2 ff. (6 S.) 

Das Gesetz soll die Gleichbehandlung der 
Geschlechter „auf politischem, wirtschaftli-
chem, sozialem Gebiet, im Bereich der Bil-
dung und in anderen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens“ herbeiführen (Art. 2 
Abs. 1), und zwar „in allen Bereichen des 
öffentlichen und privaten Sektors“ (Art. 4 
Ziff. 1). Es richtet sich an Staats- und Ge-
meindeorgane sowie an politische Parteien 
und Medien (Art. 11-19). Federführend ist 
das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 
(Art. 23 Abs. 1). Der aus diesem Ministerium 
stammende „Vertreter (zastapnik) leitet 
gegebenenfalls erforderliche Verfahren zur 
Herstellung der Gleichheit von Mann und 
Frau ein (Art. 23 Abs. 2, 24 ff.). 

Das Gesetz gliedert sich folgendermaßen: I. 
Allgemeine Vorschriften (1-4), II. Arten von 
Maßnahmen zur Herstellung gleicher Chan-
cen (5-6), III. Maßnahmen zur Herstellung 
gleicher Chancen (7-10), IV. Verantwortli-
che Subjekte (11-20), V. Nationaler Aktions-
plan für gleiche Chancen von Frauen und 
Männern (21-22), VI. Verfahren zur Feststel-
lung von ungleicher Behandlung von Frauen 
und Männern (23-32), VII. Rechtsschutz für 
diskriminierte Personen (33-40), VIII. Auf-
sicht über die Durchführung des Gesetzes 
(41), IX. Strafvorschriften (42-43), X. Über-
gangs- und Schlussvorschriften (44-45). 

Gesetz vom 30. Mai 2006 über die 
Kontrolle der Staatsgrenze 

Inkrafttreten: 16.6.06, anwendbar 
ab1.1.07 bzw. ab EU- 
Beitritt

Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 71 v S. 2 ff. 

(9,5 S.) 

Es wurde in Art. 7 das Nationale Koordinati-
onszentrum geschaffen, das aus Vertretern 
des Innen-, des Finanz- und des Landwirt-
schaftsministeriums besteht; Vertreter ande-
rer Organe, aber auch fremder Staaten kön-
nen an den Sitzungen teilnehmen (Art. 7 Abs. 
3 und 4). Das Gesetz gliedert sich folgen-
dermaßen: I. Allgemeine Vorschriften (1-3), 
II. Zuständigkeiten im Bereich Grenz-
kontrolle (4-10), III. Grenzlinie (11-17), IV. 
Überschreiten der Staatsgrenze und Grenz-
übergang (18-33), V. Grenzkontrolle (34-42), 
VI. Tätigkeit der Polizei im Inneren (43), VII. 
Internationale polizeiliche Zusammenarbeit 
(44-4/), VIII. Sammlung persönlicher Daten 
und Registrierung (48-52), IX. Erlass unter-
gesetzlicher Vorschriften (52), X. Strafvor-
schriften (53-55), XI. Übergangs- und 
Schlussvorschriften (56-59). 

Gesetz vom 30. Mai 2006 über die 
Fachausbildung 

Inkrafttreten: 16.6.06 (Art. 46) 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: SV Nr. 71 v. 8.6. 06, 

S. 19 ff. (5 S.) 

Die Vorschriften des Oberschulgesetzes von 
1995 (SV Nr. 44/95 und Änderungen), die 
sich auf die Fachausbildung beziehen, wer-
den aufgehoben (Art. 45). Die Fachausbil-
dung ist Teil der Oberschulausbildung; an-
schließend kann eine Post-Fach-ausbildung 
gewählt werden (Art. 3). Ziel der Fachausbil-
dung ist die „Befähigung zur Arbeit bzw. 
eine Fortsetzung der Ausbildung“ sowie eine 
Ausbildung die den Marktbedürfnissen ent-
gegenkommt und zum lebenslangen Lernen 
befähigt.  

Klaus Schrameyer 
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Moldawien 

Gesetz über das System der Gehalts-
zahlung im öffentlichen Sektor vom 
22. Februar 2006 

Inkrafttreten: bis 1. 3.07 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 35-38/06 

(24 S.) 

Das Gesetz besteht aus 9 Kapiteln mit 43 
Paragraphen und 10 Anl agen. Es regelt die 
Form, die Bedingungen und die Höhe der 
Personalgehälter in Einrichtungen der Ver-
waltungen, Institutionen und Organen, die 
aus dem öffentlichen Haushalt finanziert 
werden. Geregelt sind auch die Gehälter in 
Gerichten, Staatsanwaltschaften, in der Lan-
desverteidigung, der Staatssicherheit und in 
Organen der öffentlichen Ordnung sowie von 
Personen, die auf Grund individueller Ver-
träge im öffentlichen Dienst arbeiten. Das 
Gesetz dient der Transparenz der Beschäf-
tigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst. 
Deswegen sind die Gehälter in Lei angege-
ben oder lassen sich auf Grund von Koeffi-
zienten in Lei ermitteln. Gehaltsänderungen 
erfolgen per Gesetz, wobei infolge der An-
wendung feststehender Koeffizienten bei 
erforderlichen kurzfristigen Anpassungen nur 
die Veränderung der Kategorie 1 des Basis-
gehalts erforderlich ist, ohne jedes Mal das 
Gesamtgefüge der Gehälter oder Teile davon 
neu regeln zu müssen. Die Gehälter umfas-
sen a) das Grundgehalt (Tarifgehalt, Funkti-
onsgehalt), das entsprechend der Verantwor-
tung und der Komplexität der Aufgaben 
sowie dem Qualifikationsniveau festgelegt 
wird, b) Zulagen, Erhöhungen und Zuatzzah-
lungen zum Zwecke des Anreizes oder der 
Kompensation, c) Prämien für erzielte Er-
gebnisse und Entlohnungen entsprechend 
den Jahresergebnissen. Das Personal im 
öffentlichen Dienst kommt ferner in den 
Genuss von materiellen Unterstützungen, die 
in der Regel einmal im Jahr in Form eines 
zusätzlichen Monatsgehalts gewährt werden. 
Kapitel II regelt das System der Festlegung 
der Basisgehälter. Für Basisgehälter gelten 
25 Gehaltskategorien. Für die Kategorie 1 
wird ein Basisgehalt von 400-500 Lei, für die 

Kategorie 25 ein Basisgehalt von 1200-1500 
Lei gezahlt. Tabellen für einzelne Bereiche 
des öffentlichen Dienstes ordnen Funktionen 
einzelnen dieser Gehaltskategorien zu. So 
erhalten z. B. Leiter von Gebäudeverwaltun-
gen die Gehaltskategorie 13-16. Es gelten 
Indikatoren der intersektorellen Gehaltsprio-
ritäten. Die Indikatoren betragen z. B. für 
Wissenschaftler von Instituten sowie für 
Mediziner und Pharmazeuten in bestimmten 
medizinischen Einrichtungen und Tätigkeiten 
1,50, für Lehrer in Grund- und Sekundär-
schulen, Berufsschulen sowie Sportschulen 
1,20, für künstlerisches Personal, Bibliothe-
kare und andere Spezialisten des kulturellen 
Sektors 1,10.  

Kapitel III regelt die Besonderheiten der 
Gehaltsfestlegung für öffentliche Funktionen 
und für Personen, die höchste Staatsfunktio-
nen ausüben, wie oberste politische Beamte 
(Staatpräsident, Premierminister, Regie-
rungsmitglieder, Parlamentarier in Parla-
mentsfunktionen, Bürgermeister usw.). Die 
in den Anlagen aufgeführten Tabellen enthal-
ten die konkreten Monats-Gehälter, z. B. für 
den Staatspräsidenten (9600 Lei), den Parla-
mentspräsidenten (8800 Lei), den Parla-
mentsvizepräsidenten (8000 Lei), den Ober-
bürgermeister der Hauptstadt Chi in u (7800 
Lei), den Premierminister (8800 Lei), den 
Präsidenten des Verfassungsgerichts (8800 
Lei) und für weitere Funktionsträger des 
Parlaments, Regierungsmitglieder, Bürger-
meister und Räte der Städte und Kommunen, 
die Richter des Obersten Gerichts, des Ver-
fassungsgerichts, des Rechnungshofs, des 
Appellationsgerichts, Staatsanwälte der Ge-
neralstaatsanwaltschaft, des Informations- 
und Sicherheitsdienstes, der Zentrale für 
Menschenrechte, der Akademie der Wissen-
schaften und der Akademie für öffentliche 
Verwaltung beim Präsidenten der Republik 
Moldawien, des Zolldienstes, der Zentralen 
Wahlkommission, der Nationalen Kommis-
sion für Wertpapiere, der Nationalen Kasse 
für die Sozialversicherung, der nationalen 
Agentur für den Wettbewerbsschutz, des 
Lizenzamts usw. 

Kapitel IV regelt die Gehälter des Perso-
nals der gerichtlichen Instanzen (der Richter, 
Staatsanwälte und sonstigen Mitarbeiter der 
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Regional- und Amtsgerichte) sowie der 
zentralen und lokalen Verwaltungsbehörden, 
Kapitel V die Gehälter für Offiziere und 
Unteroffiziere der Truppen der Landesver-
teidigung, der Grenz- und Karabiniere-
Truppen, der Staatssicherheit, der Zentrale 
zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 
und Korruption, des Staatlichen Sonderku-
rierdienstes, der öffentlichen Sicherheit und 
des Strafvollzugs sowie Kapitel VI die Ge-
hälter der Haushaltseinrichtungen der regio-
nalen und kommunalen Ebene. Spezielle 
Gehaltsregelungen gelten für das Autonome 
Gebiet Gagausien. 

Erhöhungen der Basisgehälter erfolgen 
gemäß Kapitel VII für Qualifikationsgrade, 
das Berufsalter, den wissenschaftlichen Grad, 
für Ehrentitel, für besondere berufliche 
Kompetenzen, für Arbeiten unter erschwer-
ten Bedingungen, für hohe Arbeitseffizienz 
und Arbeitsintensität, für Arbeiten besonde-
rer oder dringender Bedeutung, für den 
Vertraulichkeitsgrad der Arbeit und für die 
Anwendung fremder Sprachen (mit Aus-
nahme der russischen Sprache) bei der 
Dienstausübung. Für die Zuschläge gelten 
gesetzlich vorgeschriebene Koeffizienten. 
Für Stellvertreterfunktionen sind Abschlags-
koeffizienten von 5–10 Prozent festgelegt. 
Bei Aufgabenkumulation kann das Gehalt bis 
zu höchstens 100 % erhöht werden. Die 
Nachtzuschläge sind in Höhe von 50 % des 
Tarifgehalts festgelegt. Für Ehrentitel können 
Zuschläge von 100 bzw. 200 Lei gewährt 
werden. Für militärische Dienstgrade sind in 
speziellen Tabellen ausgehend von den 
Basisgehältern die Zuschläge aufgeführt. 
Kapitel VIII regelt die Gewährung von Prä-
mien und materiellen Hilfen. 

Zum o. g. Gesetz ist in M. Of. Nr. 66-
69/2006 eine Regierungsverordnung zu den 
Bedingungen der Gehaltszahlung an das 
Personal von Haushaltseinrichtungen auf der 
Basis des einheitlichen Tarifnetzes erschie-
nen.

Gesetz zur Gewährleistung der Chan-
cengleichheit von Frau und Mann 
vom 16. März 2006

Inkrafttreten: 1. 9. 06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 47-50/06 (4 

S.)

Das Gesetz besteht aus sieben Kapiteln mit 
25 Paragraphen. Seine Aufgabe ist es, glei-
che politische, wirtschaftliche, soziale, kultu-
relle und andere Rechte von Frauen und 
Männern zu gewährleisten, die in der Verfas-
sung garantiert werden, und alle Formen der 
Diskriminierung nach dem Geschlecht zu 
beseitigen. Speziell geregelt sind Handlun-
gen, die nicht als diskriminierend gelten wie 
Begünstigungsmaßnahmen während der 
Schwangerschaft, der Geburt und der Still-
zeit sowie Qualifikationsanforderungen, die 
sich aus der natürlichen Geschlechterspezifik 
ergeben. Kapitel II regelt insbesondere die 
gleichen Zugangsrechte zu öffentlichen 
Funktionen. Hier sind z. B. die Zentrale 
Wahlkommission und die regionalen Wahl-
kommissionen sowie die politischen Parteien 
und repräsentativen Organe gesetzlich ver-
pflichtet, auf eine Chancengleichheit bei 
Kandidaturen und Ämterbesetzungen zu 
achten. Die Massenmedien müssen das Prin-
zip der gleichen Rechte von Männern und 
Frauen vertreten und dazu besondere Pro-
gramme entwickeln. Kapitel III hat die Ge-
währleistung der Chancengleichheit auf dem 
sozial-ökonomischen Gebiet, insbesondere 
der Arbeit, zum Gegenstand. Dabei geht es 
vor allem darum, die Chancengleichheit über 
Arbeitnehmervertreter durchzusetzen. Ein 
besonderer Paragraph definiert diskriminie-
rende Handlungen wie Stellenaus-
schreibungen und Informationszugänge unter 
Bevorzugung eines Geschlechts sowie die 
unbegründete Ablehnung der Einstellung 
einer Person bzw. die unterschiedlich Ent-
lohnung auf Grund des Geschlechts. Die 
Beweislast über das Nichtvorliegen einer 
Absicht auf Diskriminierung liegt beim 
Arbeitgeber. Kapitel IV regelt die Sicherung 
der Chancengleichheit im Bildungs- und 
Gesundheitswesen. Dabei fordert der Ge-
setzgeber auch spezielle Bildungsprogramme 
für die Erziehung zur Gleichberechtigung der 

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2006-5-427 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 01:25:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0030-6444-2006-5-427


Chronik der Rechtsentwicklung 443

Geschlechter. In Kapitel V ist der institutio-
nelle Rahmen der Gewährleistung der Chan-
cengleichheit von Mann und Frau abgesteckt. 
Speziell geregelt werden die betreffenden 
Aufgaben und Kompetenzen des Parlaments 
und des parlamentarischen Beauftragten für 
die Gleichbehandlung, der Regierung, der 
Kommission für die Gleichheit von Mann 
und Frau als Beratungsorgan der Regierung, 
der Ministerien, insbesondere des Ministeri-
ums für Gesundheitswesen und Sozialen 
Schutz, sowie der Regional- und Lokalbehör-
den. Das Nationale Büro für Statistik sam-
melt, bearbeitet und analysiert  statistische 
Informationen über den Stand der Gleichbe-
handlung von Frau und Mann. Die zentralen 
und lokalen Behörden, die politischen Par-
teien, Gewerkschaften sowie Unternehmen 
haben dem Nationalen Büro für Statistik die 
relevanten Informationen zu liefern, die 
auszuwerten und zu verallgemeinern sind. 
Die Finanzierung der betreffenden im Gesetz 
festgelegten Maßnahmen erfolgt in vorgese-
henen Fällen aus dem Staatshaushalt. 
Gleichheitsrechte können auf dem Rechts-
wege eingeklagt werden. Kapitel VI legt 
Verantwortlichkeiten fest. Kapitel VII enthält 
Schlussbestimmungen.

Gesetz über zusätzliche Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit 
von Unternehmen in Gebieten von 
Transnistrien des Rayons Dub sari 
(Dubassary) vom 24. März 2006 

Inkrafttreten: 24.3.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 51-54/06 (2 

S.)

In dem Gesetz wird in Hinblick auf die vor-
wiegend östlich des Flusses Dnjestr gelegene 
abtrünnige Dnjestr-Republik (Territorium 
Transnistrien) die Schaffung einer Präferenz-
zone in bestimmten Gemeinden des Rayons 
Dub sari im Gebiet links (westlich) des
Dnjestr festgelegt. In ihr werden insbeson-
dere unternehmerische Tätigkeiten und In-
vestitionen speziell begünstigt. Natürlichen 
und juristischen Personen wird eine Reihe 
von Abgaben erstattet. So haben Residenten 
der Präferenzzone das Recht zur Erstattung 
der Einkommensteuer auf Einkommen, das 

im Zeitraum von 2006-2010 aus dem Absatz 
von Waren und Dienstleistungen erwirtschaf-
tet wird, ferner von Registergebühren und 
von weiteren Gebühren für Lizenzen für alle 
Arten von Tätigkeiten, für die Lizenzgebüh-
ren erhoben werden usw. Bestimmten Land-
eigentümern hinter der Trasse Rîbni a –
Tiraspol werden die Bodensteuer, Beiträge 
zur staatlichen Sozialversicherung, Prämien 
zur Pflichtversicherung für die medizinische 
Hilfe und Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung erstattet. Die Mittel werden aus einem 
Sondertransferkonto des Staatshaushalts der 
Republik Moldawien zur Verfügung gestellt.  

Gesetz vom 26. Mai 2006 zur Ände-
rung und Ergänzung des Arbeitsge-
setzbuches der Republik Moldawien 

Inkrafttreten: 2.6.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 83-86/06 (1 

S.)

Die Gesetzesnovelle enthält Textpräzisierun-
gen des Arbeitsgesetzbuches. 

Gesetz vom 5. April 2006 zur Ände-
rung und Ergänzung des Gesetzes Nr. 
1543-XIII vom 25. Februar 1998 über 
Immobilien-Kataster  

Inkrafttreten: 14. 4. 06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 59-62/06 (4 

S.)

Die Gesetzesnovelle enthält Bestimmungen, 
die die Registrierungsbestimmungen von 
Immobilien sowie die Rechte und Pflichten 
von Immobilieneigentümern an moderne 
Rechtsstandards anpassen. Geregelt werden 
u.a. Aufgaben von Notaren. 
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Gesetz vom 20. April 2006 zum Bei-
tritt der Republik Moldawien zur 
Konvention für den Bezug von Unter-
haltsrenten im Ausland 

Inkrafttreten: 19. 5.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 75-78/2006 

(1 S.) 

Das Gesetz fordert von Anspruchsstellern die 
Einreichung von beglaubigten Kopien über 
Heirat und Scheidung, Geburt von Kindern, 
Einkommen, ferner u.a. Angaben über Bank-
konten. Bis zur vollen Wiederherstellung der 
territorialen Integrität der Republik Molda-
wien beziehen sich die Vorschriften der 
Konvention nur auf das von den Behörden 
der Republik Moldawien kontrollierte Gebiet. 
Das abtrünnige Territorium Transnistrien 
(die sog. Dnjestr-Republik) ist somit von den 
Regelungen ausgenommen. 

Gesetz über die Lagerung von Ge-
treide und das Regime der Zertifikate 
für die Getreidelagerung vom 10. Mai 
2006 

Inkrafttreten: 19. 5.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 75-78/06 (7 

S.)

Das Gesetz besteht aus zehn Kapiteln mit 42 
Paragraphen. Kapitel I enthält allgemeine 
Bestimmungen, Kapitel II und III definiert 
die Subjekte und die Reglementarien des 
Getreidemarktes und Kapitel IV die Getrei-
deressourcen, wozu u. a. die staatliche Ge-
treidereserve gehört. Der Handel mit Getrei-
de und seinen Derivaten ist frei und unter-
liegt keinen staatlichen Auflagen. Der Staat 
übt wie in Kapitel V festgelegt, unter der 
Zuständigkeit der „Staatlichen Inspektion für 
Getreide und Brotprodukte“ sowie der  
„Staatlichen Hauptinspektion für Standardi-
sierung, Messwesen und Verbraucher-
schutz“ eine Qualitätskontrolle aus. In Kapi-
tel VI ist die Tätigkeit von Getrei-
demagazinen geregelt. Diese müssen eine 
von der „Lizenzkammer“ ausgestellte Zulas-
sungslizenz haben und ein vorgeschriebenes 
Register führen. Die Ausstellung von Zertifi-

katen für die Getreidelagerung erfolgt seitens 
der Magazine auf vom „Ministerium für 
Landwirtschaft und Lebensmittelindust-
rie“ vorgeschriebenen und dort registrierten 
Vordrucken, die jeweils für die Dauer von 
maximal 12 Monaten gültige und durch 
Indossament übertragbare Handelspapiere 
sind. Die Mindestlagermenge pro ausgestell-
tes Zertifikat beträgt 5 Tonnen. Kapitel VIII 
regelt die Abfertigung und Rückerstattung 
von Getreide, Kapitel IX die Garantie der 
Zertifikate mittels eines Garantiefonds für 
Zertifikate über Getreidelagerbestände. 
Kapitel X enthält Schlussbestimmungen. 

Gesetz über Weinreben und Weine 
vom 10. Mai 2006 

Inkrafttreten: 19. 7.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 75-78/06 

(10 S.) 

Das Gesetz besteht aus neun Kapiteln mit 37 
Paragraphen. Es regelt Anbau, Verarbeitung, 
Inverkehrbringen und Absatzförderung von 
Wein, weinhaltigen Getränken und sonstigen 
Erzeugnissen des Weinanbaus und legt den 
rechtlichen, ökonomischen und sozialen 
Rahmen auf dem Gebiet der Weinproduktion 
und des Vertriebs von Weinprodukten fest. 
Kapitel I enthält allgemeine Bestimmungen 
des Weinanbaus, der Weinkultur sowie der 
Weinherstellung und -vermarktung. Dazu 
zählen Regelungen über Weinanbaugebiete, 
Anbauregeln, Verarbeitung und Aufmachung. 
Ziel des Gesetzes ist a) die Sicherung der 
wirtschaftlichen Interessen des Staats und der 
Gesellschaft auf dem Gebiet der Weinanbaus 
und der Weinproduktion, b) Schaffung güns-
tiger Bedingungen für die Produktion und 
das Angebot von Weintrauben, Weinen und 
anderer Produkte auf Wein- und Mostbasis 
sowie die Steigerung des Exports qualitativ 
hochwertiger Weinerzeugnisse, c) die Um-
setzung internationaler Anforderungen und 
Qualitätsnormen der Weinanbaugebiete, 
Trauben- und Weinproduktion, d) die Stär-
kung der Reputation der Republik Molda-
wien als Land mit traditionellem Weinanbau, 
e) die Bekämpfung und Unterbindung von 
Fälschungen von Weinen und Weinproduk-
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ten, f) die Verbesserung der Verbrauchskul-
tur von Weinen.  

Nicht unter die Bestimmungen des Geset-
zes fallen die Produktion von Äthylalkohol 
und alkoholischen Getränken, die nicht auf 
Weinbasis beruhen, die Herstellung von 
Weinen in Hilfswirtschaften der Bevölke-
rung für den privaten Verbrauch sowie die 
Herstellung von Weinessig. Definiert werden 
die verschiedenen Wein- und Mostarten 
sowie die davon abgeleiteten Produkte. 
Kapitel II enthält Bestimmungen über  den 
Weinanbau und Kapitel III über die Wein-
herstellung und -verarbeitung. Kapitel IV 
regelt Restriktionen, z. B. das Verbot des 
Vertriebs und der Verwendung von Setzlin-
gen sowie Wein- und Mostsorten, die nicht 
den Mindestqualitätsanforderungen entspre-
chen. Es bestehen Melde- und Genehmi-
gungspflichten, wenn Rebflächen gerodet 
oder aufgegeben werden. Herstellung und 
Vertrieb von Falsifikaten unterliegen stren-
gen Sanktionen. Kapitel V hat die Verar-
beitung von Weinprodukteabfällen und 
Umweltschutzmaßnahmen zum Gegenstand. 
Kapitel VI regelt die Stimulierung der Schaf-
fung von Weinplantagen sowie des Exports u. 
a. unter dem Gesichtspunkt der hohen Ab-
hängigkeit der moldawischen Wirtschaft von 
Weinexporten usw. Im Rahmen des Staats-
haushalts wird ein Sonderfonds für die staat-
liche Förderung von Weinplantagen und des 
Weinexports gebildet. Er wird aus Abgaben 
gebildet, die Weinproduzenten und Impor-
teure von Weinprodukten an den Staats-
haushalt zu entrichten haben. Kapitel VII legt 
die staatliche Politik auf dem Gebiet des 
Weinanbaus sowie der Überwachung und 
Bewertung der Qualitätsgerechtheit der 
Weinreben und Weinprodukte fest Die „Ag-
rarindustrielle Agentur Moldau-Wein“ setzt 
als Behörde die staatliche Wein-Politik mit 
konkreten Schutz- und Fördermaßnahmen 
um. Sie überwacht die Einhaltung der ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 
Qualitätsnormen, organisiert Messen, Aus-
stellungen, Seminare, Konferenzen, Sympo-
sien usw. Kapitel VIII bestimmt Sanktions-
maßnahmen bei Verletzung der weinrechtli-
chen Bestimmungen. Kapitel IX enthält 
Abschlussbestimmungen.  

Bienengesetz vom 11. Mai 2006 

Inkrafttreten: 19. 7.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: M. Of. Nr. 75-78/2006 

(2 S.) 

Das Gesetz besteht aus sieben Kapiteln mit 
21 Paragraphen. Es regelt die Bienenzucht, 
die bienenwirtschaflichen Tätigkeiten, den 
Schutz der Rechte der Bienenzüchter, den 
Schutz der Bienenschwärme u.a. vor bienen-
gefährlichen Pflanzenschutzmitteln und die 
Schaffung günstiger Bedingungen für die 
Gewinnung von Honig und Honigprodukten 
sowie für die Samen- und Blütenbestäubung. 
Kapitel II beinhaltet Rechte und Pflichten 
von Imkern. Die Ausübung von Imkertätig-
keiten bedarf einer amtlichen Erlaubnis und 
des Besitzes eines Imkerpasses, an die aber 
keine besonderen Auflagen gebunden sind, 
außer dem Nachweis von notwendigen prak-
tischen Kenntnissen. Über die Imkertätigkeit, 
Bienenrassen, Anzahl der Bienen, Erträge, 
Vertrieb usw. besteht eine Melde- und Ab-
rechnungspflicht. In den Imkerpass sind die 
Adressen der Bienenstämme, prophylakti-
sche Schutzmaßnahmen und Krankheiten der 
Bienen usw. einzutragen. Dem Staatlichen 
Veterinär-Sanitären Dienst sind alle Fälle 
von Krankheiten, und Bienenseuchen sowie 
außergewöhnliche Todesfälle zu melden. 
Imker haben die vorgeschriebenen Schutz-
maßnahmen z. B. gegen Faulbrut und Mil-
benseuche durchzuführen. Transporte müs-
sen vorschriftsmäßig in dazu bestimmten 
Behältern und Fahrzeugen erfolgen. Die 
Bienenzuchtforschung wird außer in privat-
wirtschaftlich arbeitenden Einrichtungen in 
staatlichen Forschungsinstituten betrieben. 
Es besteht ein Nationale Imker-Assoziation, 
der neben der Vertretung der Rechte der 
Imker auch die staatliche Kontrolle der Ein-
haltung der Bienengesetzgebung obliegt. 
Besonders geregelt ist u. a. der Einsatz von 
chemischen Schutzmitteln. Geregelt sind des 
Weiteren Eigentümerrechte z. B. bei auszie-
henden Bienenschwärmen, eingezogenen 
Bienenschwärmen u. ä. Verstöße gegen die 
vorgeschriebenen Normen und Regeln, 
Fehlen des Bienenpasses und Falsifikate von 
Bienenprodukten werden mit Genehmi-
gungsentzug, Geldbußen und Geldstrafen, in 
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schweren Fällen auch mit Freiheitsstrafen 
geahndet.

Hans-Jürgen Falkenhagen 

Polen

Gesetz zur Änderung des Gesetzes – 
Zivilprozessordnung vom 17. Februar 
2006 

Inkrafttreten: 6.5.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: Dz. U. 2006, Nr. 66, 

Pos. 466 (3 S.) 

Mit der vorliegenden Änderung der Zivilpro-
zessordnung wird eine Grundlage für die 
Ausstellung eines „Europäischen Vollstre-
ckungstitels“ geschaffen, der durch die EG-
Richtlinie Nr. 805/2004 vorgesehen ist. Das 
streitentscheidende Gericht stellt auf einen 
nicht fristgebundenen Antrag einer der Streit-
parteien die sog. „Bescheinigung des Euro-
päischen Vollstreckungstitels“  aus. Mit 
dieser Bescheinigung kann die Vollstreckung 
des Titels in allen anderen EU-Mitgliedsstaa-
ten nach denselben Regeln, wie die Urteile 
des jeweiligen Vollstreckungsstaates verlangt 
werden. Damit entfällt das Erfordernis der 
sog. exequatur, einer besonderen Einver-
ständniserklärung für die Vollstreckung eines 
Titels. Die Konstruktion kann nicht auf einen 
jeden Vollstreckungstitel angewendet werden. 
Sie gilt für unbestrittene Forderungen; be-
stimmte Urteile, aber auch z.B. gerichtliche 
Vergleiche fallen hierunter. 

Ein aus einem anderen EU-Staat stammen-
der „Europäischer Vollstreckungstitel“ ist 
zwecks Erteilung der Vollstreckungsklausel 
dem für den Schuldner örtlich zuständigen 
Kreisgericht (s d rejonowy) vorzulegen. 

Gesetz über die Verwaltung des 
Dienstleistungsverkehrs mit dem Aus-
land vom 10. März 2006 

Inkrafttreten: 30.7.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: Dz. U. 2006, Nr. 79, 

Pos. 546 (4 S.) 

Dienstleistungsverkehr mit den Drittländern, 
die das Gesetz als Nicht-Mitglieder der 
Europäischen Union bezeichnet, ist der 
Regelungsgegenstand des vorliegenden 
Gesetzes. Der Ministerrat (die Regierung der 
RP) wird ermächtigt im Wege einer Rechts-
verordnung für eine bestimmte Zeit entweder 
ein Verbot des Dienstleistungsverkehrs oder 
eine Beschränkung desselbigen festzulegen. 
Die Beschränkung kann entweder eine men-
genmäßige sein oder in der Registrierungs-
pflicht bestehen. Diese Maßnahme kann in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
WTO (das Gesetz enthält diesbezüglich eine 
noch nähere Spezifizierung) ergriffen werden, 
wenn das nationale Interesse oder ein grund-
legendes wirtschaftliches Interesse des Staa-
tes es erfordert. Sollte eine Beschränkung 
festgelegt werden, so sind die von dieser 
Beschränkung erfassten Dienstleistungen 
genehmigungspflichtig. Durch die Verord-
nung kann auch die Pflicht begründet werden, 
über die Nutzung der Genehmigung einen 
Bericht zu erstatten. Das Verfahren der 
Erteilung der Genehmigung und die Voraus-
setzungen der Genehmigung werden – auch 
unter Berücksichtigung der Sachverhalte mit 
Bezug zu anderen EU-Staaten – in dem 
vorliegenden Gesetz ebenfalls geregelt. 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes – 
öffentliches Vergaberecht sowie des 
Gesetzes über die Haftung für Verlet-
zung der Disziplin der öffentlichen 
Finanzen vom 7. April 2006. 

Inkrafttreten: 25.06.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: Dz.U. 2006, Nr. 79 

Pos. 551 (39 S.) 

Die Änderung bezweckt die Anpassung des 
polnischen Vergaberechts an die neuen 
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften. Vor 
allem wird das Verfahren der Vergabe bei 
Bestellungen von 6000 bis 60000 Euro ver-
einfacht. So wird der Unternehmer etwa von 
der Pflicht befreit, eine Sicherheitsleistung 
zu erbringen. Alle Bestellungen in diesem 
Wertbereich müssen auf der Internetseite der 
Vergabebehörde veröffentlicht werden. 
Überdies wird ein neues Amt des Zentralbe-
stellers eingeführt. Dieser soll die Stelle sein, 
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die die Vergabeangebote von den Körper-
schaften der öffentlichen Verwaltung ein-
sammelt und das Vergabeverfahren durch-
führt. Änderungen, die eine Beschleunigung 
und Vereinfachung bezwecken, gibt es auch 
im Bereich des Protest- und Widerspruchs-
verfahrens.  

Gesetz über Sozialgenossenschaften 
vom 6.7.2006 

Inkrafttreten: 6.7.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: Dz. U. 2006, Nr. 94, 

Pos. 651 (5 S.) 

Eine Sozialgenossenschaft ist eine besondere 
Art der Genossenschaft, die nur von be-
stimmten Personengruppen ins Leben geru-
fen werden kann. Es sind Personengruppen, 
bei denen die Gefahr des Ausschlusses aus 
dem sozialen Leben besteht, so z.B. Behin-
derte, ehemalige Häftlinge, Arbeitslose usw. 
Die Höchstzahl der Genossenschaftsmit-
glieder ist auf 50 begrenzt. Der besondere 
Status der sozialen Genossenschaft tritt in 
verschiedenen Vergünstigungen zutage, die 
sonstige Genossenschaften nicht genießen. 
So wird z.B. eine soziale Genossenschaft 
kostenlos registriert; sie kann Hilfe von 
Volontären in Anspruch nehmen; die für die 
soziale und berufliche Reintegration aufge-
wendete Einkommen werden nicht besteuert, 
eine Beihilfe aus den öffentlichen Mitteln 
kann von der sozialen Genossenschaft bean-
tragt werden u.ä. 

Gesetz über das Zentrale Antikorrup-
tionsbüro vom 9.6.2006 

Inkrafttreten: 24.7.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: Dz. U. 2006, Nr. 104 

Pos. 708 (61 S.) 

Mit dem umstrittenen Gesetz wird das Zent-
rale Antikorruptionsbüro (poln. Abkürzung: 
CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne)
errichtet. Zu dessen Aufgaben gehört es, die 
mit der Korruption und mit einer sich gegen 
die wirtschaftlichen Interessen des Staates 
richtenden Tätigkeit verbundenen Straftaten 
zu verfolgen sowie im Vorfeld, zwecks 

Verhütung solcher Straftaten erkennungs-
dienstlich tätig zu werden. Ferner werden 
von dem Büro Kontrollen mit dem Ziel 
durchgeführt, Fehler in den Vermögenser-
klärungen, die von den die öffentlichen 
Ämter bekleidenden Personen anzufertigen 
sind, zu beheben; Fälle der Nichteinhaltung 
der rechtlich vorgeschriebenen Verfahren der 
Entscheidungsfindung (z. B. bei der Privati-
sierung, der Vergabe von Genehmigungen, 
Beihilfeverfahren usw.) sowie der Nichtein-
haltung der Bestimmungen zur Unvereinbar-
keit von Funktionen (z. B. solcher in der 
Wirtschaft mit öffentlichen Ämtern) aufzu-
decken. Die Kontrollzuständigkeit erstreckt 
sich in diesem Bereich auch auf private 
Unternehmen. Auch soll das Büro die in 
seinem Tätigkeitsbereich vorhandenen Pa-
thologien analysieren und über die Ergebnis-
se die obersten Exekutivorgane und das 
Parlament informieren. 

Der Chef des Zentralen Antikorruptions-
büros ist ein Organ der Regierungsverwal-
tung. Er wird vom Ministerpräsidenten nach 
Einholung einer Stellungnahme des Präsi-
denten der Republik sowie der zuständigen 
Parlamentsgremien ins Amt berufen. Die 
Amtsperiode dauert 4 Jahre, eine einmalige 
Wiederernennung ist möglich. 

Die Befürworter der neuen Struktur argu-
mentieren, dass das Ausmaß der Korruption 
es notwendig mache, ihre Bekämpfung an 
einer Stelle zu koordinieren. Die Gegner 
befürchten, die Schaffung einer Sonderpoli-
zei werde an den Verhältnissen im Land 
nichts ändern: In die Entscheidungsfindungs-
prozesse seien zu viele Personen verwickelt, 
um von einer Zentralbehörde, wie dem CBA 
kontrolliert werden zu können; es sei sinn-
voller die dafür vorgesehenen Mittel in die 
Stärkung der Polizei und der Staatsanwalt-
schaften zu investieren. Zudem bestehe die 
Gefahr, dass die neue Superstruktur im poli-
tischen Kampf eingesetzt werde. 
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Gesetz über den Militärischen Ab-
wehrdienst und den Militärischen 
Nachrichtendienst vom 9. Juni 2006 

Inkrafttreten: 1.10.2006 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: Dz. U. 2006, Nr. 104, 

Pos. 709 (13 S.) 

Gemeinsam mit einem Einführungsgesetz 
(Dz. U. 2006, Nr. 104, Pos. 709) sowie mit 
dem Gesetz über den Dienst der Bediensteten 
des Militärischen Abwehrdienstes und des 
Militärischen Nachrichtendienstes (Dz. U. 
2006, Nr. 104, Pos. 711) stellt das vorlie-
gende Gesetz eine weitgehende Reform der 
militärischen Geheimdienste dar. 

Das zentrale Anliegen des Gesetzgebers 
war die Abschaffung der „Militärischen 
Informationsdienste“ (poln. Abkürzung:  
WSI – Wojskowe S u by Informacyjne), die 
in erster Linie von den Vertretern der jetzi-
gen Regierungsmehrheit als kompromittiert 
und in zahlreiche Wirtschaftsaffären verwi-
ckelt angesehen werden. Die Befürworter 
sehen darin eine notwendige Bereinigung der 
Geheimdienste, die Kritiker fürchten bei der 
ganzen Operation negative Konsequenzen 
für die Wehrkraft der Republik und eine 
Steigerung der Gefahr für die polnischen 
Militärmissionen im Ausland (u. a. Irak, 
Afghanistan).

Die neuen Geheimdienste werden dem Mi-
nister für Nationale Verteidigung unterstehen, 
werden aber zu Friedenszeiten einen zivilen 
Charakter haben. Der für die Geheimdienste 
zuständige Minister wird mit Zustimmung 
des Ministerpräsidenten berechtigt sein, sich 
bestimmte Informationen einzuholen. Vor 
der Verabschiedung des Gesetzes ist zu 
Kontroversen um den Umfang der Kompe-
tenzen zwischen dem Verteidigungsminister 
und dem für die Geheimdienste zuständigen 
Minister (Minister – Koordinator der Ge-
heimdienste) gekommen. Die Chefs der 
neuen Dienste werden vom Ministerpräsi-
denten auf Antrag des Verteidigungsminis-
ters nach Einholung der Stellungnahmen des 
Präsidenten der Republik und der zuständi-
gen Parlamentsgremien ernannt und entlas-
sen. Die bisherigen Soldaten der WSI werden 

in den neuen Institutionen nur nach Durch-
laufen eines speziellen Verifizierungsverfah-
rens Einstellung finden können.  

Tomasz Milej 

Russische Föderation 

Föderales Verfassungsgesetz Nr. 2-FKZ vom 
12. Juli 2006
Über die Bildung des neuen Subjekts 
der Russischen Föderation innerhalb 
der Russischen Föderation im Ergeb-
nis der Vereinigung des Gebiets Kam-
tschatka und des Korjakischen auto-
nomen Gebiets 

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Staatsduma 
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 29 

Pos. 3119 (104 KB) 

Die Vereinigung der beiden Föderationssub-
jekte erfolgt Art. 5 des Verfassungsgesetzes 
Nr. 6-FKZ vom 17.12.2001 (OER 2/02, S. 
174-175). Das neue Föderationssubjekt erhält 
den Status einer Grenzmark (kraj) und den 
Namen „Grenzmark Kam atka“. Im Zusam-
menhang damit wurden Art. 24 und 331 des 
Föderalen Verfassungsgesetzes Über die 
Arbitragegerichte in der Russischen Födera-
tion den veränderten Bedingungen mit dem 
Verfassungsgesetz Nr. 3-FKZ vom gleichen 
Tag angepasst. 

Föderales Gesetz Nr. 106-FZ vom 12. Juli 
2006
Über Änderungen einiger Gesetzge-
bungsakte hinsichtlich der Präzisie-
rung des Verfahrens der Aufstellung 
von Kandidaten für Wahlämter in 
den Staatsorganen 

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF, 2006, Nr. 29, 

Pos. 3124 (46,5 KB) 

Diesem Gesetz zufolge ist eine Partei nicht 
berechtigt, als Kandidaten Personen aufzu-
stellen, die Mitglieder anderer Parteien sind. 
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Verstöße gegen diese Bestimmung haben den 
Ausschluss des Kandidaten aus der betref-
fenden Liste zur Folge. Ein einer Fraktion 
angehörender Abgeordneter der Staatsduma 
darf nur Mitglied der Partei sein, über deren 
föderale Kandidatenliste er in die Staatsduma 
gewählt wurde. Er darf nicht aus seiner 
Fraktion austreten. Die gleichen Regelungen 
gelten auch für Abgeordnete der gesetzge-
benden Gremien der Föderationssubjekte. 
Zweck der Änderungen ist die Verhinderung 
verdeckter Absprachen zwischen verschiede-
nen Parteien bei der Kandidaten- und Listen-
aufstellung. Entsprechende Änderungen 
betreffen die Gesetze über die allgemeinen 
Prinzipien der Organisation der gesetzgeben-
den (Repräsentativ-) und Vollzugsorgane der 
Staatsgewalt der Subjekte der Russischen 
Föderation (OER 2/00, S. 185), über die 
politischen Parteien (OER 6/01, S. 532), über 
die Grundgarantien des Wahlrechts (OER 
6/02, S. 573) und über die Wahl des Präsi-
denten der RF (OER 2/03, S. 199-200) und 
der Abgeordneten der Staatsduma (OER 4/05, 
S. 366-367). 

Föderales Gesetz Nr. 107-FZ vom 12. Juli 
2006
Über Änderungen einiger Gesetzge-
bungsakte hinsichtlich der Abschaf-
fung der Abstimmungsform gegen alle 
Kandidaten (gegen alle Kandidatenlis-
ten)

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 29, 

Pos. 3125 (46,5 KB) 

Die seit dem ersten, 1994 ergangenen födera-
len Gesetz über die Grundgarantien des 
Wahlrechts der Bürger der RF (ROW 2/1995) 
gültige Bestimmung, dass auf allen Ebenen 
nicht nur für die zugelassenen Kandidaten 
bzw. Listen, sondern auch in einer separaten 
Zeile gegen alle gestimmt werden kann, wird 
in den betreffenden Gesetzen ersatzlos gestri-
chen. In diesem Zusammenhang wurden 
auch alle Regelungen entfernt, die sich dar-
auf beziehen, dass kein Kandidat als gewählt 
gilt, auf den weniger Stimmen entfallen als 
gegen alle abgegeben wurden. 

Föderales Gesetz Nr. 128-FZ vom 25. Juli 
2006
Über Änderungen einiger Gesetzge-
bungsakte hinsichtlich der Präzisie-
rung der Anforderungen an die Beset-
zung staatlicher und munizipaler 
Ämter

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3427 (60,0 KB) 

Das Gesetz beendet die Praxis, dass Doppel-
staatler und ständig im Ausland ansässige 
russische Staatsbürger föderale und kommu-
nale (munizipale) Ämter bekleiden dürfen. 
Das Verbot gilt für Abgeordnete der Staats-
duma, Mitglieder des Föderationsrats, Abge-
ordnete der gesetzgebenden Kammern und 
die Chefs der Exekutive in den Föderations-
subjekten, die obere Leitungsebene des 
Rechnungshofs, Spitzenfunktionen im Si-
cherheitsrat und für Wahlämter in den Ge-
bietskörperschaften. Diesbezügliche Be-
stimmungen wurden in zehn Gesetzen veran-
kert.

Föderales Gesetz Nr. 109-FZ vom 18. Juli 
2006
Über die Erfassung der Migration 
ausländischer Bürger und Staatenlo-
ser

Inkrafttreten: 15.1.07 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 30, 

Pos. 3285 (128 KB) 

Dem Gesetz zufolge genießen Ausländer, die 
sich rechtmäßig in der RF aufhalten, Freizü-
gigkeit. Ein Genehmigungsverfahren kann 
für spezifische Fälle eingeführt werden 
(Grenzgebiet, Sperrgebiet, geschlossene 
Militärsiedlungen, Gebiete im Ausnahme- 
oder Kriegszustand, ökologische Notstands-
zonen, Zonen, in denen antiterroristische 
Operationen erfolgen usw.) 

Mit dem nachfolgenden Gesetz über Ände-
rungen des Föderalen Gesetzes Über den 
Rechtsstatus der ausländischen Bürger in der 
Russischen Föderation und über die Aufhe-
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bung einzelner Bestimmungen des Föderalen 
Gesetzes Über Änderungen und Ergänzun-
gen einiger Gesetzgebungsakte erfolgten 
entsprechende Anpassungen der Gesetzge-
bung. U. a. wurde § 18-1 zu Besonderheiten 
der Regulierung des Arbeitsmarktes in Bezug 
auf ausländische Mitarbeiter in das Auslän-
dergesetz (OER 6/02, S. 573) aufgenommen, 
wonach die Regierung den jährlichen Bedarf 
an ausländischen Arbeitskräften bestimmt 
und Quoten festsetzt. 

Mit dem Gesetz Über Änderungen einiger 
Gesetzgebungsakte zur Frage der Vervoll-
kommnung der staatlichen Verwaltung im 
Bereich der Migration Nr. 121-FZ vom 
gleichen Tag wurden 14 Gesetze den neuen 
Gegebenheiten angepasst, u. a. die Gesetze 
über die Flüchtlinge und Vertriebenen, das 
Verfahren der Aus- und Einreise, die staatli-
che daktyloskopische Registrierung und über 
die Staatsangehörigkeit. 

Föderales Gesetz Nr. 152-FZ vom 27. Juli 
2006
Über die persönlichen Daten 

Inkrafttreten: 180 Tage nach Ver-
kündung 

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3451 (127 KB) 

Geltungsbereich des aus sechs Kapiteln und 
25 Paragrafen bestehenden Gesetzes sind die 
mit der Bearbeitung von persönlichen Daten 
durch föderale Staatsorgane, Staatsorgane 
der Föderationssubjekte, örtliche Selbstver-
waltungsorgane, munizipale (nicht zu den 
örtlichen Selbstverwaltungsorganen gehö-
rende) Organe, juristische und natürliche 
Personen unter Einsatz von (oder ohne diese) 
Automatisierungsmitteln verbundenen Be-
ziehungen. 

Föderales Gesetz Nr. 149-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Informationen, Informations-
technologien und den Informations-
schutz 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3448 (31,0 KB) 

Dieses Gesetz wird auf Rechtsbeziehungen 
angewendet, die in Ausübung des Rechts auf 
Suche, Erhalt, Weitergabe, Erstellung und 
Verbreitung von Informationen, bei der 
Anwendung von Informationstechnologien 
und beim Schutz von Informationen entste-
hen, jedoch nicht auf den Rechtsschutz von 
Ergebnissen intellektueller Tätigkeit und 
ihnen gleichgestellter Individualisierungsmit-
tel. 

Föderales Gesetz Nr. 96-FZ vom 3. Juli 2006  
Über Änderungen einiger Gesetzge-
bungsakte zu Verteidigungs- und 
Wehrdienstfragen 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 28, 

Pos. 2974 (44,5 KB) 

Die Änderungen betreffen die Gesetze über 
die Verteidigung und über die Wehrpflicht 
und den Wehrdienst und beziehen sich vor 
allem auf die Offiziersausbildung an zivilen 
Hochschulen. Weitere Neuregelungen im 
Wehrdienstrecht enthalten die Gesetze über 
Änderungen des Föderalen Gesetzes Über 
die Wehrpflicht und den Wehrdienst (Nr. 
103-FZ), Über Änderungen einiger Gesetz-
gebungsakte in Verbindung mit der Verkür-
zung der Wehrdienstdauer bei Einberufung 
(Nr. 104-FZ) und Über Änderungen einiger 
Gesetzgebungsakte zu Fragen der Zukom-
mandierung und Versetzung von Wehr-
dienstleistenden sowie der Aussetzung des 
Wehrdienstes (Nr. 105-FZ vom 6. Juli 2006). 

Föderales Gesetz Nr. 126-FZ vom 25. Juli 
2006
Über Änderungen des Gesetzes Über 
die Miliz und die Aufhebung einzelner 
Bestimmungen des Föderalen Geset-
zes Über Änderungen und Ergänzun-
gen des Gesetzes der RSFSR Über die 
Miliz
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Inkrafttreten: Laut Ratifikationsver-
fahren 

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3425 (20,5 KB) 

Die Neufassung des § 7 zur Struktur und 
Unterstellung des Milizsystems sieht vor, 
dass die Miliz (Polizei) aus der Kriminalmi-
liz und der Miliz für die öffentliche Sicher-
heit besteht, vom Innenminister geführt wird 
und dem Innenministerium und den Voll-
zugsorganen der Föderationssubjekte unter-
stellt ist. 

Föderales Gesetz Nr. 147-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen der §§ 5 und 7 des 
Föderalen Gesetzes Über die Bekämp-
fung der Legalisierung (Geldwäsche) 
der auf kriminelle Weise erzielten 
Gewinne und der Finanzierung des 
Terrorismus

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3446 (26,5 KB) 

Im Gesetz (OER 6/01, S. 533) wurde die 
Liste der Organisationen, die Transaktionen 
mit Geld oder anderen Vermögenswerten 
abwickeln und verpflichtet sind, ihre Kunden 
zu identifizieren, erweitert. Der Grenzwert 
für die Identifizierung der Kunden wurde 
von generell 600.000 Rubel auf 30.000 Ru-
bel (ca. 880 EURO) bei Überweisungen und 
auf 15.000 Rubel beim Kauf oder Verkauf 
von Bargeldbeträgen in ausländischer Wäh-
rung herabgesetzt. 

Föderales Gesetz Nr. 148-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen der §§ 1 und 15 des 
Gesetzes Über die Bekämpfung extre-
mistischer Tätigkeit 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3447 (31,0 KB) 

In § 1 des Gesetzes (OER 6/02, S. 572) 
wurde die Definition des Begriffs um meh-
rere Aspekte erweitert – Organisation von 
Massenunruhen, Rowdytums und Vandalis-
mus aus Gründen ideologischen, politischen, 
Rassen-, nationalen oder religiösen Hasses 
oder aus Feindschaft gegen eine bestimmte 
soziale Gruppe, Propagierung der Exklusivi-
tät, Überlegenheit oder Minderwertigkeit von 
Personen auf Grund von Kennzeichen ihrer 
Haltung zu einer Religion oder ihrer Zugehö-
rigkeit zu einer sozialen Gruppen, einer 
Rasse, einer Nationalität, Religion oder 
Sprache, Behinderung der legitimen Tätig-
keit von Behörden, Wahlkommissionen oder 
deren Amtsträgern in Kombination mit Ge-
waltanwendung oder ihrer Androhung, öf-
fentliche Verleumdungen von Amtsträgern 
etc. 

Föderales Gesetz Nr. 153-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen einiger Gesetzge-
bungsakte in Verbindung mit der 
Annahme des Föderalen Gesetzes 
Über die Ratifikation der Überein-
kommens des Europarates über die 
Bekämpfung des Terrorismus“ und 
des Föderalen Gesetzes Über die Be-
kämpfung des Terrorismus  

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3452 (60,0 KB) 

Die Änderungen betreffen 15 Gesetzbücher 
bzw. Gesetze. Im Gesetz Über den föderalen 
Sicherheitsdienst (ROW 5/1995, S. 148, 
OER 2/00, S. 187, OER 3-4/06, S. 275) 
werden in der Neufassung von § 8 Abs. 1 
sechs Richtungen für die Tätigkeit des 
Dienstes bestimmt (Spionageabwehr, Terro-
rismusbekämpfung, Verbrechensbekämpfung, 
Aufklärungstätigkeit im Sinne eigenständiger 
Spionage, Grenzschutz, Gewährleistung der 
Informationssicherheit). § 9 – Spionageab-
wehr – wurde neu gefasst und enthält sechs 
Gründe, derentwegen sie betrieben werden 
darf. Neu ist dabei die Bestimmung, dass 
Spionageabwehrhandlungen, die in Grund-
rechte der Bürger eingreifen, nur mit Zustim-
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mung eines Richters durchgeführt werden 
dürfen.

Föderales Gesetz Nr. 117-FZ vom 18. Juli 
2006
Über den Export von Gas 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 30, 

Pos. 3293 (23,5 KB) 

Ausgehend von den Erfordernissen des 
Schutzes der ökonomischen Interessen der 
Russischen Föderation, der Erfüllung inter-
nationaler Verpflichtungen zum Gasexport, 
der Sicherung der Haushalteinnahmen und 
der Aufrechterhaltung der Brennstoff- und 
Energiebilanz der Föderation bestimmt das 
Gesetz die Grundlagen der staatlichen Regu-
lierung des Gasexports. Es wird auf Gas 
angewendet, das aus allen Arten von Kohle-
wasserstoffrohstoffvorkommen gefördert und 
in gasförmigem oder flüssigem Zustand 
transportiert wird, jedoch nicht auf den Ex-
port von Gas, das auf der Grundlage von vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossenen 
Production - Sharing - Abkommen gefördert 
wird. Das Exklusivrecht für den Gasexport (§ 
3) hat dasjenige Unternehmen, das Eigentü-
mer des einheitlichen Gasversorgungs-
systems ist, oder dessen Tochtergesellschaft, 
die diesem Eigentümer zu 100% gehört. 

Föderales Gesetz Nr. 135-FZ vom 26. Juli 
2006
Über den Schutz der Konkurrenz 

Inkrafttreten: 25.10.06 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3434 (351 KB) 

Gegenstand des Gesetzes ist die Bestimmung 
der organisatorischen und rechtlichen Grund-
lagen des Schutzes der Konkurrenz, ein-
schließlich der Verhinderung und Unterbin-
dung monopolistischer Aktivitäten und un-
lauteren Wettbewerbs. Eine größere Zahl von 
Bestimmungen des aus der Anfangsphase des 
Transformationsprozesses stammenden Ge-
setzes Über die Konkurrenz und die Be-

schränkung monopolistischer Tätigkeit auf 
den Warenmärkten sowie das föderale Ge-
setz Über den Schutz des Wettbewerbs auf 
dem Finanzdienstleistungsmarkt (OER 6/99, 
S. 554) wurden aufgehoben. 

Föderales Gesetz Nr. 90-FZ vom 30. Juni 
2006
Über Änderungen des Arbeitsgesetz-
buchs, die Nichtgeltung einiger 
Rechtsvorschriften der UdSSR und 
über die Aufhebung einiger Gesetzge-
bungsakte (Bestimmungen von Ge-
setzgebungsakten) 

Inkrafttreten: 90 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 27 

Pos. 2878 (802 KB) 

Mit der 8. Novelle des Arbeitsgesetzbuchs 
(OER 2/02, S. 176-177) wurden 348 der 
ursprünglich 424 Artikel des Gesetzbuchs 
geändert, ergänzt oder neu gefasst; außerdem 
wurden mehrere neue Artikel in das Gesetz 
aufgenommen – z. B. zur Teilnahme der 
Sozialpartnerschaftsorgane an der Herausbil-
dung und Umsetzung der staatlichen Politik 
im Bereich der Arbeit, die Regelung der 
Nebenbeschäftigung in der arbeitsfreien Zeit, 
die Umsetzung auf einen anderen Arbeits-
platz oder das Verfahren der Ausfertigung 
der Beendigung eines Arbeitsvertrags (Art. 
841). Die Gesetze über Kollektivverträge und 
Vereinbarungen, über das Verfahren der 
Lösung kollektiver Arbeitsrechtsstreitigkei-
ten und über die Grundlagen des Arbeits-
schutzes in der Russischen Föderation sowie 
die entsprechenden Novellen dieser Gesetze 
wurden aufgehoben. 

Föderales Gesetz Nr. 157-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen des Föderalen Ge-
setzes Über die Wertgutachtertätig-
keit in der Russischen Föderation 

Inkrafttreten: 10.8.06 (10 Tage nach 
Verkündung 

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31 

Pos. 3456 (183 KB) 
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Neben zahlreichen Änderungen zur Erweite-
rung der Befugnisse der Wertgutachter und 
ihrer Haftung gegenüber ihren Auftraggebern 
wurde das Gesetz um umfangreiche Bestim-
mungen zur Struktur, zur Mitgliedschaft und 
zu den Befugnissen der Selbstregulierungs-
organisation der Wertgutachter erweitert. 
Neu gefasst wurden die Regelungen zum 
Gutachtervertrag und -bericht. 

Föderales Gesetz Nr. 130-FZ vom 26. Juli 
2006
Über Änderungen des § 3 des Födera-
len Gesetzes Über die Finanzierungs-
pacht (Leasing) 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31 

Pos. 3429 (22,0 KB) 

Grundstücke und andere Naturobjekte sowie 
Vermögen, das nicht zum freien Verkehr 
zugelassen ist bzw. für dessen Verkehr ein 
besonderes Verfahren gilt, dürfen nicht 
Gegenstand von Leasinggeschäften sein. Für 
Wehrtechnik gilt gemäß Gesetz Nr. 114-FZ 
vom 19. Juli 1998 ein besonderes vom Präsi-
denten festgelegtes Verfahren. 

Föderales Gesetz Nr. 131-FZ vom 26. Juli 
2006
Über Änderungen des Föderalen Ge-
setzes Über die Devisenregulierung 
und -kontrolle 

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31 

Pos., 3430 (24,0 KB) 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2006 wurden mit 
dem Ziel, die volle Konvertibilität des Ru-
bels zu gewährleisten, maßgebliche Be-
schränkungen im Devisenverkehr aufgeho-
ben. Sie betreffen die Aufhebung aller Be-
stimmungen zur Reservierung sowie den § 7 
– Regulierung der Devisenoperationen bei 
Kapitalbewegungen durch die Regierung – 
und einzelne Bestimmungen weiterer Para-
grafen.

Föderales Gesetz Nr. 132-FZ vom 26. Juli 
2006
Über Änderungen des Föderalen Ge-
setzes Über das Fernmeldewesen 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3431 (28,0 KB) 

Das Fernmeldegesetz (OER 6/03, S. 596) 
wurde u. a. um § 511 ergänzt, der Besonder-
heiten von Fernmeldeleistungen für den 
Bedarf der Verteidigung, der staatlichen 
Sicherheit und der öffentlichen Ordnung 
regelt und zusätzliche Anforderungen an die 
Betreiber öffentlicher Fernmeldenetze zulässt. 
In Verbindung mit diesem Gesetz wurde mit 
Gesetz Nr. 142-FZ vom 27. Juli 2006 das 
Gesetz über die Unterbringung von Aufträ-
gen zur Lieferung von Waren und zur Aus-
führung von Werk- und Dienstleistungen für 
den staatlichen und munizipalen Bedarf 
(OER 6/05, S. 503) entsprechend angepasst. 

Föderales Gesetz Nr. 134-FZ vom 26. Juli 
2006
Über Änderungen des Kapitels 22 Teil 
II Steuergesetzbuch und einiger ande-
rer Steuergesetzgebungsakte 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3433 (149 KB) 

Mit dem Gesetz wurden u. a. die Verbrauch-
steuern für Tabakwaren neu festgesetzt, die 
im Durchschnitt um 30% erhöht wurden. Mit 
dem nachfolgenden Gesetz über Änderungen 
des Steuergesetzbuchs Teil I und Teil II und 
einzelner Gesetzgebungsakte in Verbindung 
mit Maßnahmen zur Vervollständigung der 
Steuerverwaltung Nr. 137-FZ vom 27. Juli 
2006 wurden u. a. in Teil I die Pflichten der 
Steuer- und Abgabenpflichtigen neu gefasst, 
die Aufbewahrungsfrist für Steuerunterlagen 
auf vier Jahre festgesetzt und die Rechte der 
Steuerbehörden und das Verfahren der Steu-
erprüfungen neu definiert. 

Mit Gesetz Nr. 144-FZ vom 27. Juli 2006 
erfolgten Änderungen des Steuergesetzbuchs 

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2006-5-427 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 01:25:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0030-6444-2006-5-427


Chronik der Rechtsentwicklung454

Teil II hinsichtlich der Schaffung günstiger 
Steuerbedingungen für Steuerpflichtige, die 
eine Tätigkeit im Bereich der Informations-
technologien ausüben, sowie weitere, auf die 
Erhöhung der Effektivität des Steuersystems 
gerichtete Änderungen. 

Das Gesetz über Änderungen des Steuer-
gesetzbuchs Teil II Kapitel 26 und die Auf-
hebung einzelner Bestimmungen von Ge-
setzgebungsakten Nr. 151-FZ vom 27. Juli 
2006 berührt vor allem Artikel 342 zur Be-
rechnung der Steuer auf die Gewinnung von 
Bodenschätzen für Erdöl, insbesondere der 
Sorte „Urals“. 

Föderales Gesetz Nr. 138-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen des Föderalen Ge-
setzes Über den Wertpapiermarkt 
und einige andere Gesetzgebungsakte 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3437 (66,5 KB) 

Das Wertpapiermarktgesetz (ROW 5/1996, S. 
158) wurde um § 2752 – Besonderheiten der 
Emission und Zirkulation von Börsenobliga-
tionen – ergänzt. Entsprechende darauf ge-
stützte Änderungen erfolgten im Zivilgesetz-
buch, im Gesetz über die Aktienge-
sellschaften, im GmbH-Gesetz und im Ge-
setz über den Schutz der Rechte und 
legitimen Interessen der Investoren auf dem 
Wertpapiermarkt. 

Föderales Gesetz Nr. 141-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen des Föderalen Ge-
setzes Über die Hypothekenwertpa-
piere

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3440 (46,5 KB) 

Das Hypothekengesetz (OER 2/04, S. 198-
199) wurde in 16 Positionen geändert bzw. 

neu gefasst. Die Änderungen sind auf die 
Beseitigung von Hindernissen für die Emis-
sion von Hypothekenwertpapieren und auf 
die Verbesserung der Effektivität der Refi-
nanzierung der durch Hypotheken gedeckten 
Forderungen gerichtet. 

Föderales Gesetz Nr. 145-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen des § 3 des Geset-
zes Über den Zolltarif 

Inkrafttreten: 1 Monat nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3444 (29,0 KB) 

Die Änderungen betreffen das Verfahren der 
Festlegung der Ausfuhrzollsätze für Rohöl 
(Warennomenklaturnummer 2709 00) und 
einzelne Erdölprodukte. Die Sätze werden 
von der Regierung auf der Basis des Durch-
schnittspreises für die Marke „Urals“ auf den 
Ölmärkten (Mittelmeer und Rotterdam) 
festgesetzt. 

Föderales Gesetz Nr. 146-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen des Föderalen Ge-
setzes Über die Aktiengesellschaften 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3445 (150 KB) 

Die Änderungen betreffen 28 der ursprüng-
lich 95 Paragrafen des Gesetzes. Unter dem 
Aspekt des Schutzes der Interessen des Staa-
tes oder öffentlicher Einrichtungen als Min-
derheitsaktionär wurden insbesondere die die 
Reorganisation einer Aktiengesellschaft 
betreffenden Paragrafen 15-20 (Ver-
schmelzung, Teilung, Abspaltung, Eingliede-
rung, Umwandlung) präzisiert. Weitere 
Präzisierungen betreffen die deutliche Erhö-
hung der Rolle der Wertgutachter bei der 
Schätzung des Werts des Vermögens von 
Aktiengesellschaften und die Einschaltung 
der staatlichen Finanzkontrollorgane.  

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2006-5-427 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 01:25:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0030-6444-2006-5-427


Chronik der Rechtsentwicklung 455

Das Gesetz hat eine längere Schlichtungs-
phase hinter sich, nachdem gegen die ur-
sprüngliche Fassung Anfang Januar 2006 
vom Präsidenten Veto gegen eine Bestim-
mung, mit der eine Norm entfernt werden 
sollte, die den Schutz des Staates als Minder-
heitsaktionär vor eventuellen Missbräuchen 
beim Vollzug von Rechtsgeschäften gewähr-
leistet, eingelegt worden war. 

Föderales Gesetz Nr. 150-FZ vom 27. Juli 
2006
Über Änderungen des § 11 des Föde-
ralen Gesetzes Über die Versicherung 
der Einlagen natürlicher Personen in 
Banken der Russischen Föderation 
und des § 6 des Föderalen Gesetzes 
Über die Zahlungen der Bank von 
Russland auf Einlagen natürlicher 
Personen bei für insolvent erklärten 
Banken, die nicht am System der obli-
gatorischen Versicherung der Einla-
gen natürlicher Bürger in Banken der 
Russischen Föderation teilnehmen 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3449 (26,0 KB) 

Die Einlagen werden bei einem Betrag bis zu 
100.000 Rubel voll erstattet, bei auf darüber 
lautenden Beträgen zu 90%, insgesamt lautet 
der zu erstattende Höchstbetrag auf 190.000 
Rubel (ca. 4.100 EUR). 

Föderales Gesetz Nr. 91-FZ vom 30. Juni 
2006
Über die Änderung des § 9 des Föde-
ralen Gesetzes Über den Impfschutz 
gegen Infektionskrankheiten 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 27, 

Pos. 2879 (21,5 KB) 

Der durch § 9 des Gesetzes definierte natio-
nale Impfkalender für prophylaktische Imp-
fungen gegen Infektionskrankheiten wurde 

auf 10 Krankheiten im Bereich von Hepatitis 
B bis Grippe erweitert. 

Föderales Gesetz Nr. 125-FZ vom 25. Juli 
2006
Über die Ratifikation des Überein-
kommens über die strafrechtliche 
Haftung für Korruption 

Inkrafttreten: Laut Ratifikationsver-
fahren 

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3424 (20,5 KB) 

Das Übereinkommen wurde ohne Vorbehalte 
und Erklärungen ratifiziert. Nach Inkrafttre-
ten des Übereinkommens für die RF wird 
Russland automatisch Mitglied der Group of 
States against corruption (GRECO) mit 
einem obligatorischen Jahresbeitrag von 
65.000 EURO. 

Föderales Gesetz Nr. 127-FZ vom 25. Juli 
2006
Über die Ratifikation des Protokolls 
zur Änderung des Europäischen Ü-
bereinkommens zur Bekämpfung des 
Terrorismus

Inkrafttreten: Laut Ratifikationsver-
fahren 

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 31, 

Pos. 3426 (21,5 KB) 

Die Ratifizierung erfolgte mit der Erklärung, 
die Russische Föderation gehe davon aus, 
dass die Bestimmungen des Art. 4 des Proto-
kolls so anzuwenden sind, dass die Unab-
wendbarkeit der Verantwortung für die 
Begehung von unter dieses Protokoll fallen-
den Straftaten ohne Schaden für die Effekti-
vität der internationalen Zusammenarbeit in 
Auslieferungsfragen sichergestellt ist.  

Föderales Gesetz Nr. 158-FZ vom 2. Oktober 
2006
Über die Ratifikation des Internatio-
nalen Übereinkommens zur Bekämp-
fung von Akten des Nuklearterroris-
mus
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Inkrafttreten: Laut Ratifikationsver-
fahren 

Legisl. Organ: Staatsduma
Fundst./Umfang: SZRF 2006, Nr. 41, 

Pos. 4205 (23,5 KB) 

Die Ratifizierung erfolgte mit der Erklärung 
gemäß Artikel 9 Nr. 3, dass die Russische 
Föderation die Jurisdiktion in Bezug auf 
Handlung hat, die gemäß Artikel 2 des Über-
einkommens in den durch Artikel 9 Nr. 1 und 
Nr. 2 des Übereinkommens als Straftaten 
gelten. Die RF geht einer weiteren Erklärung 
zufolge davon aus, dass die Bestimmungen 
des Artikels 16 so anzuwenden sind, dass die 
Unabwendbarkeit der Verantwortung für die 
Begehung der das Übereinkommen fallenden 
Straftaten ohne Schaden für die Effektivität 
der internationalen Zusammenarbeit in Aus-
lieferungsfragen sichergestellt ist.  

Wolfgang Göckeritz 

Slowenien

Verfassungsgesetz vom 20. Juni 2006 
über die Änderung der Art. 121, 140 
und 143 der Verfassung der Republik 
Slowenien

Inkrafttreten: 20.6.2006 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: U. L. 2006, Nr. 68, 

Pos. 2951 (1 S.) 

Nach der geänderten Fassung des Art. 121 
Verfassung der Republik Slowenien können 
juristische oder natürliche Personen durch 
Gesetz oder auf der Grundlage des Gesetzes 
zur Besorgung bestimmter Aufgaben der 
staatlichen Verwaltung öffentlich ermächtig 
werden. Gemäß Art. 140 Verfassung der 
Republik Slowenien kann der Staat durch 
Gesetz Gemeinden die Besorgung bestimm-
ter Aufgaben, die der staatlichen Kompetenz 
zuzuordnen sind, übertragen, sofern er dafür 
auch die nötigen Mittel sicherstellt. Art. 143 
Verfassung der Republik Slowenien enthält 
eine Definition des Begriffs Regionen („Eine 
Region ist eine selbstverwaltende lokale 
Gemeinschaft, die lokale Angelegenheiten 
weiteren Begriffs und durch Gesetz be-

stimmte Angelegenheiten von regionaler 
Bedeutung besorgt.“), bestimmt ihre Festle-
gung durch Gesetz und sieht vor, dass der 
Staat durch Gesetz Regionen die Besorgung 
bestimmter Aufgaben, die der staatlichen 
Kompetenz zuzuordnen sind, überträgt, 
ihnen dafür jedoch die nötigen Mittel sicher-
zustellen hat. 

Gesetz vom 23. Juni 2006 über die 
internationale Entwicklungszusam-
menarbeit der Republik Slowenien 

Inkrafttreten: 21.7.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: U. L. 2006, Nr. 70, 

Pos. 2999 (4 S.) 

Das Gesetz bestimmt die Ziele (u. a. Ar-
mutsbekämpfung in Entwicklungsländern, 

Demokratieförderung, Krankheitsbekämp-
fung, Gewährleistung einer grundlegenden 
Schulausbildung) und die Art der langfristi-
gen Planung, Finanzierung und Durchfüh-
rung der internationalen Entwicklungszusam-
menarbeit. Die Planung und Durchführung 
erfolgt auf Grundlage der vom Parlament auf 
Antrag der Regierung beschlossenen entspre-
chenden Resolution. Die finanziellen Mittel 
für die Entwicklungszusammenarbeit sind 
durch die Veranschlagung im jeweiligen 
Jahresbudget der Republik Slowenien sicher-
zustellen. Die Formen der Entwicklungs-
zusammenarbeit werden präzisiert (z.B. Pla-
nung, Finanzierung und Durchführung von 
Entwicklungshilfeprojekten, Ausbildung von 
Einzelpersonen und Institutionen, Technolo-
gietransfer) und die Regierung verpflichtet, 
die Bedingungen für die Einbindung von 
Wirtschaftsgesellschaften im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit festzulegen. 

Gesetz vom 11. Juli 2006 über die 
Änderung und Ergänzung des Geset-
zes über die Nationalratswahlen 

Inkrafttreten: 9.8.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: U. L. 2006, Nr. 78, 

Pos. 3401 (4 S.) 
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Die einzelnen Änderungen betreffen bei-
spielsweise das aktive und passive Wahlrecht, 
die Ernennung einzelner Mitglieder der 
Wahlkommission und öffentliche Aufträge 
im Zusammenhang mit der Wahl. 

Gesetz vom 14. Juli 2006 über die 
Übernahmen (take over) 

Inkrafttreten: 11.8.06 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: U. L. 2006, Nr. 79, 

Pos. 3446 (13,5 S.) 

Mit diesem Gesetz kommt die Republik 
Slowenien ihrer Verpflichtung zur Umset-
zung der Richtlinie 2004/25/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 betreffend Übernahmeangebote
in die slowenische Rechtsordnung nach. 

Gesetz vom 28. September 2006 über 
Verwaltungsstreitigkeiten 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Parlament
Fundst./Umfang: U. L. 2006, Nr. 105, 

Pos. 4487 (11 S.) 

Im Verfahren über eine Verwaltungsstreitig-
keit wir der gerichtliche Schutz von Rechten 
einzelner Personen und Organisationen 
gegen Entscheidungen und Handlungen von 
Staatsorganen, Organen der lokalen Selbst-
verwaltung und Trägern öffentlicher Er-
mächtigungen sichergestellt, sofern für die 
konkrete Angelegenheit kein anderer gericht-
licher Schutz gesetzlich vorgesehen ist. Das 
Gericht entscheidet über die Gesetzmäßigkeit 
endgültiger Verwaltungsakte, durch welche 
in die rechtliche Position des Klägers einge-
griffen wird. Als endgültige Verwaltungsakte 
gelten Bescheide und andere öffentlichrecht-
liche Behördenakte, mit welchen im Zuge 
der Vollziehung der Verwaltungsfunktion 
über Rechte und Verpflichtungen von Perso-
nen entschieden wird und ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht mehr zulässig ist. 

Für die Wahl eines Richters des Verwal-
tungsgerichts und seine rechtliche Stellung 
gelten sinngemäß die Vorschriften des Geset-
zes, das den Richterdienst regelt. 

Im Verwaltungsstreitverfahren ist mangels 
abweichender gesetzlicher Bestimmung in 
erster Instanz das Verwaltungsgericht zustän-
dig. Der Oberste Gerichtshof der Republik 
Slowenien entscheidet im Verwaltungsstreit-
verfahren über die Gesetzmäßigkeit von 
Akten der Wahlorgane sowie über die Be-
schwerden gegen die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtes und über Kompetenz-
streitigkeiten zwischen dem Verwaltungsge-
richt und einem anderen Gericht. 

Claudia Rudolf 

Ukraine 

Gesetz Nr. 143-V vom 14. September 2006  
Über die staatliche Regulierung der 
Tätigkeit im Bereich des Technologie-
transfers

Inkrafttreten: Mit Verkündung (teils 
1.1.07) 

Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (182 KB) 

Das aus 6 Kapiteln und 22 Paragrafen beste-
hende Gesetz regelt detailliert den Technolo-
gietransfer. § 16 weist als Bedingungen, die 
in einem Transfervertrag ausgewiesen sein 
müssen, 18 Positionen auf. § 17 lässt meh-
rere Formen von Verträgen vom Lieferver-
trag über die Industriekooperation bis hin 
zum Franchisevertrag zu. 

Gesetz Nr. 185-V vom 21. September 2006  
Über die Verwaltung staatlicher Ei-
gentumsobjekte 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (66,5 KB) 

Das aus 18 Paragrafen bestehende Gesetz 
bestimmt neun Kategorien staatlichen Eigen-
tums, die gemäß diesem Gesetz verwaltet 
werden, darunter: Eigentum, das Fiskalunter-
nehmen in operative Verwaltung oder staatli-
chen kommerziellen Unternehmen, Ein-
richtungen und Organisationen bzw. staatli-
chen Wirtschaftsvereinigungen übergeben 
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wurde; korporative Rechte, die der Staat am 
Satzungskapital („Statutenfonds“) von Wirt-
schaftsorganisationen hat; staatliches Eigen-
tum, das die Tätigkeit des Präsidenten, der 
Obersten Rada und des Ministerkabinetts 
gewährleistet und dessen Verwaltung nach 
dem durch Spezialgesetze bestimmten Ver-
fahren erfolgt. 

Gesetz Nr. 154-V vom 19. September 2006  
Über die Personalstärke der Streit-
kräfte für 2007 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (21 KB) 

Die Personalstärke der Streitkräfte ist bis 
zum 30.12.07 auf 200.000 Personen zu redu-
zieren; die Zahl der Soldaten wird auf 
152.000 reduziert. Damit wird der Personal-
bestand im Vergleich zu 2006 (OER 2/06, S. 
124) erneut um 21.000 Personen, die Zahl 
der Soldaten um weitere 13.000 reduziert. 

Gesetz Nr. 142-V vom 14. September 2006  
Über Kindernahrungsmittel 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (119 KB) 

Laut Präambel bestimmt das Gesetz die 
strategischen gesamtstaatlichen Prioritäten in 
Bezug auf die Sicherstellung der Versorgung 
Neugeborener und Kleinkinder mit ausrei-
chenden hochwertigen Nahrungsmitteln. 

Gesetz Nr. 170-V vom 21. September 2006  
Über Änderungen des Strafgesetz-
buchs und des Strafprozessgesetz-
buchs betreffend der Verhinderung 
des Terrorismus 

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (30 KB) 

Das Strafgesetzbuch wurde um die Artikel 
258-1 bis 258-4 erweitert (Verleitung zur 
Teilnahme an einem Terrorakt, öffentliche 

Aufrufe zu Terrorakten, Bildung einer terro-
ristischen Gruppe oder Organisation, Beihilfe 
zur Durchführung eines Terrorakts). Höchs-
tes Strafmaß sind 15 Jahre Freiheitsentzug 
für die Bildung einer Organisation. 

Gesetz Nr. 140-V vom 14. September 2006  
Über Änderungen des Gesetzes „Über 
die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer“ 

Inkrafttreten: 3 Monate nach Ver-
kündung 

Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (104 KB) 

Die mit der 8. Novelle erfolgte Neufassung 
des Gesetzes Nr. 3125-XII vom 22.4.1993 
präzisiert in der Präambel als Zweck des 
Gesetzes die Schaffung eines unabhängigen 
Finanzkontrollsystems mit dem Ziel, die 
Interessen der Nutzer von Finanz- und ande-
ren ökonomischen Informationen zu schüt-
zen. Bisher ging es daher um den Schutz der 
Interessen des Eigentümers. Die Gutachten 
und Stellungnahmen ausländischer Wirt-
schaftsprüfer bedürfen der Bestätigung durch 
einen ukrainischen Auditor (§ 7), wobei 
diese Bestimmung interpretationsfähig ist. 
Obligatorische Prüfungen erfolgen gemäß § 
8 u. a. bei Unternehmen mit ausländischen 
Investitionen. 

Gesetz Nr. 139-V vom 14. September 2006  
Über die Aufhebung einiger Gesetzge-
bungsakte 

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (48 KB) 

Aufgehoben wurden 12 Dekrete des Minis-
terkabinetts aus 1992 und 9 Dekrete aus 1993, 
die damals von dem mit Sondervollmachten 
zur Überwindung wirtschaftlicher Krisener-
scheinungen ausgestatteten Ministerkabinett 
erlassen worden waren und Gesetzeskraft 
hatten.

Gesetz Nr. 190-V vom 22. September 2006  
Über Änderungen des Gesetzes Über 
die wissenschaftliche und wissen-
schaftlich-technische Tätigkeit 
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Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (66,5 KB) 

Das Gesetz ergänzt die bisherigen Gehaltsre-
gelungen für Wissenschaftler und regelt mit 
der Neufassung des § 24 alle mit der Beren-
tung von Wissenschaftlern zusammenhän-
genden Fragen. Wissenschaftler haben mit 
dem Eintritt in die Regelaltersrente bei 20 
Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit Anspruch 
auf 80 Prozent ihres bisherigen Gehalts. 

Gesetz Nr. 54-V vom 31. Juli 2006 
Über die Ratifikation des Überein-
kommens des Europarates zur Be-
kämpfung des Terrorismus 

Inkrafttreten: Gemäß Ratifizierungs-
gesetz

Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: VVRU, Nr. 39/2006, 

Pos. 340 

Die Ratifikation erfolgte mit Erklärungen zu 
den Artikeln 18 (Ziffer 2), 19 (Ziffer 2) und 
22. Das namens der Ukraine am 16.5.05 in 
Warschau unterzeichnete Übereinkommen 
tritt für die Ukraine nach Inkrafttreten der 
entsprechenden Änderungen des Strafgesetz-
buchs in Kraft (s. o. – Gesetz Nr. 170-V). 

Gesetz Nr. 137-V vom 14. September 2006  
Über die Ratifikation der (über-
arbeiteten) Europäischen Sozialcharta 

Inkrafttreten: Gemäß Ratifizierungs-
gesetz

Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: Internet (27 KB) 

Die Ratifizierung erfolgte mit der Erklärung, 
die Ukraine verpflichte sich, die in Teil I der 
Charta formulierten Ziele zu achten. Unter 
Nr. 2 der Erklärung werden die Artikel bzw. 
einzelne Punkte von Artikeln des Teils II der 
Charta aufgeführt, die die Ukraine für sich 
für verbindlich erklärt. (In der Aufstellung 
fehlen die Artikel 12, 13, 19 und 25.) 

Gesetz Nr. 15-V vom 20. Juli 2006 
Über den Beitritt der Ukraine zum 
Übereinkommen über die Geltendma-
chung von Unterhaltsansprüchen im 
Ausland

Inkrafttreten: Gemäß Ratifizierungs-
gesetz

Legisl. Organ: Verchovna Rada 
Fundst./Umfang: VVRU, Nr. 39/06, Pos. 

325, Internet (21 KB) 

Der Beitritt zu dem am 20.6.56 in New York 
abgeschlossenen Übereinkommen erfolgte 
mit der obligatorischen Erklärung zu Artikel 
2, wonach das Justizministerium als Über-
mittlungsstelle benannt wird. 

Im Ergebnis der Herausbildung einer neu-
en politischen Kräftekonstellation im Parla-
ment wurde Alexander Moros am 6.7.06 zum 
Vorsitzenden der Obersten Rada gewählt 
(Verordnung Nr. 7-V). Die Rada stimmte mit 
der Verordnung Nr. 31-V am 25.7.06 dem 
Vorschlag von Präsident Jus enko zu, das 
Misstrauensvotum der Kammer vom 10.1.06 
– Verordnung Nr. 3295-IV (OER 4/06, S. 
127) – aufzuheben. 

Nachdem als Ausweg aus der politischen 
Krise und mit dem Ziel des Ausschlusses von 
Neuwahlen Ende Juli auf Grund einer Initia-
tive von Präsident Jus enko ein gesamtnatio-
naler runder Tisch getagt hatte, unterzeichne-
ten am 3.8.06 der Präsident, der Vorsitzende 
der Obersten Rada und Vertreter aller im 
Parlament vertretenen Parteien und Blöcke 
das politische Grundsatzdokument „Univer-
sal der nationalen Einheit“ (der Begriff „U-
niversal“ knüpft an den Namen eines Rechts-
akts der ukrainischen Hetmane im Mittelalter 
an). Auf dieser Basis wurde die so genannte 
Antikrisenkoalition aus den Fraktionen der 
Partei der Regionen, des Blocks „Naša 
Ukraina“ und der Sozialistischen Partei 
gebildet, während der Block Julia 
Timošenkos in die Opposition ging. Am 
4.8.05 wählte die Oberste Rada verfassungs-
gemäß auf Vorschlag Jus enkos Viktor 
Janukovi zum Premierminister (Verordnung 
Nr. 77-V). Gleichzeitig wurde Jurij Echanu-
rov „in Verbindung mit der Beendigung der 
Befugnisse des Ministerkabinetts“ vom 
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Posten des Premierministers entbunden 
(Verordnung Nr. 78-V). Mit der anschlie-
ßenden Verordnung Nr. 87-V wurden die 
Mitglieder des Echanurov-Kabinetts ord-
nungsgemäß entlassen und mit Verordnung 
Nr. 88-V die Mitglieder des Kabinetts 
Janukovi im Amt bestätigt. Mitte Oktober 
zeigten sich in der Regierungskoalition 
ernsthafte Risse. 

Im Zusammenhang mit der in der Öffent-
lichkeit und in der gegenwärtigen Regie-
rungskoalition umstrittenen Frage des beab-
sichtigten Beitritts der Ukraine zur NATO 
beschloss die Oberste Rada am 19.9.06 die 
von Premier Janukovi am 14. September in 
Brüssel auf der Sitzung der Kommission 
„Ukraine-NATO“ erläuterte Position zu 
unterstützen und alle weiteren Schritte be-
züglich des Beitritts der Ukraine zur NATO 
nur entsprechend der Willensäußerung des 
ukrainischen Volkes zu entscheiden. Die 
Ausschüsse der Obersten Rada wurden be-
auftragt, bis zum 1.11.06 den Entwurf eines 
Gesetzes zu den Besonderheiten des Beitritts 
der Ukraine zu militärischen (militärisch-
politischen) Bündnissen vorzubereiten und 
zur Behandlung einzubringen (Verordnung 
Nr. 158-V). 

Wolfgang Göckeritz 

Ungarn

Verfassungsgerichtsentscheidung 
14/2006. (V. 15.) AB 

Legisl. Organ: Verfassungsgericht
Fundst./Umfang: MK vom 15.5.2006, 

Nr. 56

Das Urteil erging in einem Verfahren auf 
Rechtsschutz bei einer landesweiten Volks-
abstimmung. Die Initiatoren der Volksab-
stimmung wollten eine parlamentarische 
Vertretung der ethnischen Minderheiten im 
Parlament erzwingen. Dies erklärte der Lan-
deswahlausschuss in einer Vorab-Rechts-
prüfung für unzulässig, und das Verfassungs-
gericht schloss sich dieser Rechtsansicht an. 

Zwar garantiert die Verfassung den Min-
derheiten eine Repräsentanz in der obersten 
Volksvertretung, und der Gesetzgeber hat 
trotz früherer Aufforderung durch das Ver-
fassungsgericht noch nichts zur Verwirkli-
chung dieses Verfassungsrechts getan. Aber 
im Bereich direktdemokratischer Betätigung 
schließt § 28/C Abs. 5 Buchst. d) Verf. Per-
sonal- und Organbildungsfragen in der Zu-
ständigkeit des Parlaments ausdrücklich von 
der Möglichkeit einer Volksinitiative und      
-abstimmung aus. Nach Ansicht des Verfas-
sungsgerichts fällt auch die angestrebte 
Volksinitiative unter diese Formulierung. 
Jetzt obliegt es weiter dem Parlament, für die 
Verwirklichung des Anspruchs der Minder-
heiten auf eine parlamentarische Vertretung 
zu sorgen. Dort steht die Frage seit einem 
Jahrzehnt nicht mehr auf der Tagesordnung. 

Verfassungsgerichtsentscheidung 
15/2006. (V. 15.) AB 

Legisl. Organ: Verfassungsgericht
Fundst./Umfang: MK vom 15.5.2006, 

Nr. 56

Am selben Tag wie das zuvor dargestellte 
Urteil erging eine zweite Entscheidung in 
Sachen direkte Demokratie. Das Verfas-
sungsgericht bestätigte die Unzulässigkeit 
einer Volksinitiative, die auf die Einführung 
der Volkswahl des Staatspräsidenten zielte. 
Die Verfassung schreibt die parlamentarische 
Wahl des Staatsoberhauptes fest, weshalb die 
Initiative auf eine Verfassungsänderung 
zielte. Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichts, die zwar auf dog-
matisch tönernen Füßen steht

437
, aber rechts-

politisch in Ungarn kaum bestritten ist, ist 
eine Volksinitiative unzulässig, wenn sie auf 
die Änderung der Verfassung zielt. 

437
 Hierzu Küpper, Herbert: Das verfas-

sungsgerichtliche Verbot eines Referendums 
über die Direktwahl des ungarischen Staatsprä-
sidenten, OER 1999, S. 422-434. 
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Gesetz 2006:LIV  
über die Änderung des Gesetzes 
1949:XX über die Verfassung der 
Republik Ungarn 

Inkrafttreten: 3.6.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 2.6.2006, Nr. 

67

Das erste Gesetz des nach den Neuwahlen im 
April 2006 konstituierten Parlaments ändert 
die Verfassung in einigen Detailfragen des 
Regierungssystems ab. Den Regierungsmit-
gliedern wird das originäre Verordnungs-
recht genommen, so dass Ministerialverord-
nungen ab jetzt stets eine Ermächtigung in 
einem Gesetz oder einer Regierungsverord-
nung benötigen. Des Weiteren können Ände-
rungen in gesetzlichen Behördenzuständig-
keiten fortan stets mit einfacher Mehrheit 
verabschiedet werden, und zwar auch dann, 
wenn das geänderte Gesetz grundsätzlich 
eines höheren Abstimmungsquorums bedarf, 
z.B. ein Zwei-Drittel-Gesetz ist. Das erhöht 
den Handlungsspielraum der Regierung bei 
der Ausgestaltung der Behördenzuständig-
keiten, denn diese ist nun stets mit der einfa-
chen Mehrheit im Parlament regelbar. Der 
Staatspräsident ist nicht mehr für die Ernen-
nung und Entlassung der Staatssekretäre zu-
ständig, und Parlamentsabgeordnete können 
zukünftig jedes Staatssekretärsamt überneh-
men; nach altem Recht bestand die Inkompa-
tibilität nur für politische Staatssekretäre 
nicht, während die Posten der Laufbahn- und 
Titularstaatssekretäre mit dem Abgeordne-
tenmandat unvereinbar waren. 

Gesetz 2006:LV 
über die Aufzählung der Ministerien 
der Republik Ungarn 

Inkrafttreten: 9.6.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 2.6.2006, Nr. 

67

Da nach ungarischem Verfassungsrecht die 
Ministerien in einem Gesetz aufgezählt 
werden müssen, findet die Reform der Minis-
terialebene durch Gesetz statt. Die Anzahl 
der Ministerien wird reduziert, was durch die 

Zusammenlegung der früher getrennten 
Ressorts Soziales und Arbeit, Bildung und 
Kulturerbe sowie Wirtschaft/Verkehr und 
Informatik geleistet wird. Der Geschäftsbe-
reich des Ministers ohne Portefeuille für 
Europaangelegenheiten geht in die Zustän-
digkeit des Außenministeriums über. 

Bemerkenswert ist die Erweiterung des 
Justizministeriums zu einem Ministerium für 
Justiz und öffentliche Ordnung. Das der 
gesamten Ordnungsverwaltung beraubte 
Innenministerium heißt fortan Ministerium 
für Selbstverwaltungen und Gebietsentwick-
lung.

Gesetz 2006:LVII  
über die zentralen Staatsverwaltungs-
organe sowie über die Rechtsstellung 
der Regierungsmitglieder und der 
Staatssekretäre 

Inkrafttreten: 1.7.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 2.6.06, Nr. 

67

Dieses Gesetz rundet die Verwaltungsreform 
an der Staatsspitze, die von den beiden zuvor 
dargestellten Gesetzen begonnen wurde, ab. 
Es regelt die Behördenstruktur sowohl auf 
Regierungs- und Ministerialebene als auch 
auf den zentralen Verwaltungsebenen darun-
ter. Dies schließt auch autonome Behörden 
ein, zu denen das Gesetz das Amt der Lan-
desrundfunkkörperschaft, das Wirtschaftliche 
Wettbewerbsamt und den Öffentlichen Be-
schaffungsrat zählt. Weitere Inhalte des 
Gesetzes sind die Rechtsstellung der Inhaber 
oberster Staatsämter in der Exekutive, v.a. 
der Regierungsmitglieder und der Staatsse-
kretäre. 

Parlamentsbeschluss 15/2006. (VI. 9.) OGY  
über die Wahl des Ministerpräsiden-
ten

Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 9.6.2006, Nr. 

70

Das im April 2006 neu gewählte Parlament 
bestätigt durch diesen Beschluss den alten 
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Regierungschef Ferenc Gyurcsány im Amt. 
Seine Koalition aus Sozialisten und Libera-
len hatte zuvor die Parlamentswahlen gewon-
nen.

Regierungsbeschluss 2105/2006. (VI. 9.) 
Korm. hat.  
über die Anerkennung der Republik 
Montenegro und die Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen 

Legisl. Organ: Regierung 
Fundst./Umfang: keine Veröffentlichung 

in MK 

Die Regierung erklärt sich mit der völker-
rechtlichen Anerkennung Montenegros durch 
Ungarn einverstanden und beauftragt den 
Außenminister, die Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen anzubahnen. 

Urteil des Obersten Gerichts Legf.Bír. 
Pfv. IV. 20.113/2006 

Legisl. Organ: Oberstes Gericht
Fundst./Umfang: BH Nr. 2006/210

Das Oberste Gericht hatte sich mit der Frage 
zu beschäftigen, ob ein Historiker, der ein 
stark negatives Werturteil über eine Histori-
kerkonferenz veröffentlicht hatte, dem Ver-
anstalter wegen Verletzung von dessen Per-
sönlichkeitsrecht schadensersatzpflichtig ist. 
Das Gericht verneinte diese Frage in aller 
Deutlichkeit. Angesichts der Mängel der 
vorinstanzlichen Urteile betonte das Oberste 
Gericht nochmals die Notwendigkeit einer 
genauen Abgrenzung zwischen Tatsachenbe-
hauptungen, die ggf. eine Schadensersatz-
pflicht auslösen können, und wissenschaftli-
chen Werturteilen, bei denen eine Persön-
lichkeitsrechtsverletzung bereits dem Grunde 
nach ausgeschlossen ist, wenn der sich Äu-
ßernde Wissenschaftler ist und die geäußerte 
Meinung in den Bereich seiner wissenschaft-
lichen Betätigung fällt. Prozessual bedeutet 
das, dass dem Wissenschaftler nicht der 
Beweis für die Richtigkeit seiner Meinung 
auferlegt werden darf. Andernfalls würden 
Gerichte über die Richtigkeit wissen-
schaftlicher, politischer oder gesellschaftli-
cher Meinungen urteilen müssen, was nicht 
zu ihren Aufgaben gehört. 

Gesetz 2006:LIX  
über die Sondersteuer und Rente zur 
Verbesserung des Gleichgewichts des 
Staatshaushalts 

Inkrafttreten: 1.9.06, teils 1.1.07 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 17.7.06, Nr. 

86

Das Sondersteuergesetz ist das erste eines 
ganzen Gesetzgebungspakets zur Sanierung 
der maroden ungarischen Staatsfinanzen. Das 
Gesetzgebungspaket umfasst Steuererhöhun-
gen, Ausgabensenkungen v.a. im Sozialbe-
reich sowie eine größere Öffnung bestimmter 
öffentlich-rechtlicher Einrichtungen, z.B. der 
Universitäten, gegenüber privatwirtschaftli-
cher Betätigung. Bei vielen Ungarn weckt 
das Gesetzgebungspaket Erinnerungen an 
das berüchtigte Bokros-Paket von 1995, das 
den Umbau des ungarischen Sozialsystems 
einleitete

438
.

Das Gesetz führt eine Sondersteuer i.H.v. 
4% auf nicht gewerbliche Privateinkommen 
über der Bemessungsgrenze von 6 Mio. 
HUF

439
 und auf Unternehmensgewinne (mit 

Ausnahme der Einzelunternehmer) ein. 
Banken haben eine Rente genannten Sonder-
steuer i.H.v. 5% auf Zinseinnahmen aus 
staatlich unterstützten Kreditvergaben zu 
zahlen. Die Steuer wird für Privatpersonen 
und Banken ab 2007 fällig, für Unternehmen 
bereits ab 2006. 

Gesetz 2006:LX 
über die Hauskassensteuer 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 17.7.06, Nr. 

86

Das zweite Gesetz des Austeritätspakets 
führt eine Sondersteuer i.H.v. 20% auf alle 

438
 Zum Bokros-Paket s. Küpper, Herbert:

Der Sparkurs der ungarischen Regierung auf 
dem Prüfstand des Verfassungsgerichts, ROW 
1996, S. 101-112. 

439
 Das entspricht etwa 21.500,- €. 
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Barbestände von Unternehmen, die die Be-
messungsgrenze von 0,8% der Jahresein-
nahmen des Steuersubjekts übersteigen, ein. 
Die Bemessungsgrenze sieht der Gesetzgeber 
als sinnvolle Obergrenze der Bargeldwirt-
schaft an, und das Gesetz nennt in der Prä-
ambel als Zweck dann auch nicht die Ein-
nahmenerzielung für den Staat, sondern die 
Zurückdrängung des Bargeldverkehrs. 

Gesetz 2006:LXI  
über die Änderung einiger finanzbe-
zogener Gesetze 

Inkrafttreten: 1.1.07 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 17.7.06, Nr. 

86

Das dritte in der Reihe der Spargesetze än-
dert zahlreiche Bestimmungen des materiel-
len Steuerrechts, des Steuerverfahrensrechts, 
des sonstigen Abgabenrechts und des Sozial-
versicherungsrechts. Zu den wichtigsten 
Änderungen gehört die Einführung der Steu-
erpflicht auf Einkommen, das Privatpersonen 
aus Zinsen und Börsengeschäften erziehen, 
i.H.v. 20%. Der Pauschalsteuersatz für 
Kleinunternehmen, die sich gemäß der ver-
einfachten Unternehmersteuer

440
 (in Ungarn 

unter der Abkürzung eva bekannt) versteuern, 
wird von 15% auf 25% angehoben. Im Mehr-
wertsteuergesetz wird der ermäßigte Steuer-
satz für Lebensmittel und gewisse medizini-
sche Produkte i.H.v. 15% ab dem 1.9.2006 
aufgehoben; dann gilt auch für diese Waren 
der allgemeine Satz von 20%. 

Gesetz 2006:LXV über die Änderung des 
Gesetzes 1992:XXXVIII  
über den Staatshaushalt und einiger 
damit zusammenhängender Gesetze 

Inkrafttreten: 24.8.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 25.7.2006, 

Nr. 90 

440
 Gesetz 2002:XLIII über die vereinfach-

te Unternehmersteuer vom 15.11.2002, Chronik 
der Rechtsentwicklung OER 2003, S. 218. 

Zu dem Sparpaket gehören auch Reformen 
im Staatshaushaltsrecht. Das Gesetz hebt die 
Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Stif-
tung auf. Fortan können Stiftungen nur noch 
auf der Grundlage des Privatrechts gegründet 
werden, was auch für öffentlich-rechtliche 
Stifter gilt; die vorhandenen öffentlich-
rechtlichen Stiftungen werden, wenn auch 
mit einigen Sonderregeln, dem Privatrecht 
unterstellt. Die Vergabe von Zuwendungen 
an Arbeitgeber wird stärker als bisher von 
„geordneten Arbeitsbeziehungen“ abhängig 
gemacht, und an deren Kontrolle wird das 
Antidiskriminierungsamt beteiligt. Die Uni-
versitäten erhalten mehr Freiheit bei der 
Gründung von und der Beteiligung an 
GmbHs.

Gesetz 2006:LXVI über die Änderung des 
Gesetzes 1992:XXXVIII  
über den Staatshaushalt und des Ge-
setzes 1992:XXIII über die Rechts-
stellung der öffentlichen Beamten 

Inkrafttreten: 25.7.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 25.7.06, Nr. 

90

Das Gesetz ergänzt das vorangehend vorge-
stellte Gesetzgebungspaket und erstreckt die 
Vermögensoffenlegungspflichten für Beamte 
auf die Leiter von Unternehmen in mehrheit-
lich staatlichem Eigentum. 

Gesetz 2006:LXVII über die Änderung des 
Gesetzes 1994:LXIV 
über einige Fragen der Ausübung des 
Bürgermeisteramtes und über das 
Honorar der Kommunalabgeordneten 

Inkrafttreten: 1.10.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 25.7.06, Nr. 

90

Der Einsparung öffentlicher Gelder auf 
kommunaler Ebene dient dieses Gesetz. Es 
senkt die Höhe der Bezüge von Kommunal-
abgeordneten pauschal ab. Darüber hinaus 
ermöglicht es den Stadt- und Gemeinderäten, 
den Ratsmitgliedern, die ihre Pflichten ver-
letzen, die Bezüge um bis zu 25% zu kürzen. 
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Gesetz 2006:LXIX  
über die europäische Genossenschaft 

Inkrafttreten: 18.8.06 
Legisl. Organ: Parlament 
Fundst./Umfang: MK vom 31.7.2006, 

Nr. 95 

Das Gesetz ergänzt die umfassende Reform 
des Gesellschafts- und Firmenrechts zu An-
fang 2006

441
 um die europäische Genossen-

schaft. Es passt die einschlägige Ratsverord-
nung

442
 in das Umfeld der ungarischen 

Rechtsordnung ein. 
Herbert Küpper 

Weißrussland 

Gesetzbuch Nr. 139-Z vom 29. Juni 2006  
Über den Gerichtsaufbau und den 
Status der Richter 

Inkrafttreten: 6 Monate nach Ver-
kündung 

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1236, Nr. 107, 
12.7.06 (584 KB) 

Das neue Gesetzbuch besteht aus 6 Abschnit-
ten, 21 Kapiteln und 193 Artikeln. Kapitel 2 
betrifft das Verfassungsgericht – bestehend 
aus 12 Richtern, von denen 6 vom Präsiden-
ten ernannt und 6 vom Rat der Republik 
gewählt werden. Kapitel 3 behandelt die 
allgemeinen Gerichte, Kapitel 4 die Wirt-
schaftsgerichte.

Gesetz Nr. 166-Z vom 6. Oktober 2006  
Über Änderungen und Ergänzungen 
einiger Gesetze zu Fragen der Durch-
führung von Wahlen und Referenda 

441
 Chronik der Rechtsentwicklung, OER 

2006, S. 287-289. 
442

 Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 
Rates vom 22.7.2003 über das Statut der Euro-
päischen Genossenschaft (SCE), ABl. Nr. L 
207 vom 18.8.2003, S. 1-24. 

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 2/1263 

(126 KB) 

Im Wahlgesetzbuch (OER 3-4/00, S. 334) 
wurden 60 Artikel geändert, ergänzt oder neu 
gefasst. Die Änderungen, die die Wahl des 
Präsidenten betreffen, zielen darauf ab, die 
Wiederwahl des gegenwärtigen Amtsinha-
bers zu fördern. Mit der Neufassung des 
Artikels 60 Abs. 6, wonach Bürger, die in 
Verbindung mit Vorstrafen keine Ämter in 
staatlichen Organen und anderen staatlichen 
Organisationen innehaben dürfen, werden die 
bei der Präsidentenwahl 2006 gegen den 
gegenwärtigen Amtsinhaber angetretenen 
Kandidaten wegen ihrer nachfolgenden 
Verurteilung zu Freiheitsstrafen automatisch 
von einer erneuten Kandidatur ausgeschlos-
sen.

Gesetz Nr. 144-Z vom 12. Juli 2006 
Über die Volkszählung 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1241, Nr. 112, 
24.7.06 (81,5 KB) 

Das Gesetz regelt die Durchführung von 
Volkszählungen. Respondenten sind die 
eigenen Staatsbürger, zeitweilig oder ständig 
in Weißrussland lebende Ausländer und die 
sich zeitweilig im Ausland aufhaltenden 
eigenen Bürger. Die Respondenten sind 
verpflichtet, zutreffende Auskünfte zu den 
im Fragebogen enthaltenen Punkten zu geben. 
Sie dürfen die Auskunft nur verweigern, 
wenn die Fragesteller sich nicht ausweisen 
können.

Gesetz Nr. 150-Z vom 19. Juli 2006 
Über die landesweiten staatlich-gesell-
schaftlichen Vereinigungen 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1247, Nr. 114, 2.8.06 
(139 KB) 
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Das Gesetz definiert die landesweite („repub-
likanische“) staatlich-gesellschaftliche Ver-
einigung als eine auf Mitgliedschaft begrün-
dete nichtkommerzielle Organisation, die 
zwecks Erfüllung der ihr übertragenen staat-
lich relevanten Aufgaben gegründet wird. 
Die Gründung erfolgt gemäß den Vorgaben 
des Präsidenten oder in seinem Auftrag 
durch die Regierung auf Beschluss der 
Gründer auf einem Gründungskongress, der 
von einem Organisationskomitee vorbereitet 
wird.  

Gesetz Nr. 165-Z vom 20. Juli 2006 
Über die Bekämpfung der Korruption 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1262, Nr. 122, 2.8.06 
(122 KB) 

Neben einer ausführlichen Definition des 
Begriffs „Korruption“ nennt das Gesetz unter 
der Kategorie „staatliche Amtsträger“ den 
Präsidenten der Republik, die Abgeordneten 
der Repräsentantenkammer, die Mitglieder 
des Rats der Republik, die hauptberuflich 
tätigen Abgeordneten örtlicher Volksvertre-
tungen sowie staatliche Angestellte, Perso-
nen, die Ämter in staatlichen Organisationen, 
in den Streitkräften, anderen Truppen und 
militärischen Formationen bekleiden und per 
Gesetz zu den Amtsträgern zählen. Unter die 
nächste Kategorie – den Amtsträgern gleich-
gestellte Personen – fallen u. a. auch die nach 
dem geltenden Verfahren registrierten Kan-
didaten zur Wahl des Präsidenten der Repu-
blik und zu den Wahlen der Abgeordneten 
der Repräsentantenkammer. § 17 legt Be-
schränkungen für diesen Personenkreis fest. 
U. a. dürfen sie keine Konten im Ausland 
besitzen. 

Gesetz Nr. 141-Z vom 5. Juli 2006 
Über die allgemeine Mittelschulbil-
dung 

Inkrafttreten: 6 Monate nach Ver-
kündung 

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1238, Nr. 107, 
13.7.06 (131 KB) 

Nach § 10 (Struktur der allgemeinen Mittel-
schulbildung, Schuldauer) wird die Schulbil-
dung in zwei Etappen – die allgemeine Ba-
sisausbildung und die allgemeine Mittel-
schulbildung – und in drei Stufen gegliedert. 
Stufe I (Klassen 1-4) stellt die Basisausbil-
dung sicher und ist die Voraussetzung für 
den Übergang in Stufe II (Klassen 5-10); der 
Abschluss beider Stufen berechtigt zum 
Übergang in Stufe III (Klassen 11-12, bei 
Abendschulen 13). Der Abschluss der Stufe 
III berechtigt zur Fortsetzung der Ausbildung 
in Berufs, Fach- und Hochschulen. 

Gesetz Nr. 161-Z vom 20. Juli 2006 
Über die Arzneimittel 

Inkrafttreten: 3 Monate nach Ver-
kündung 

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1258, Nr. 122, 2.8.06 
(101 KB) 

Das aus acht Kapiteln und 29 Paragrafen 
bestehende Gesetz sieht in § 6 die Mitwir-
kung des Landes an internationalen Program-
men zur Entwicklung von Arzneimitteln vor. 

Gesetz Nr. 124-Z vom 13. Juni 2006 
Über die Transport- und Speditions-
tätigkeit  

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1221, Nr. 93, 21.6.06 
(101 KB) 

Gemäß § 3 stützt sich das Transport- und 
Speditionswesen im Wesentlichen auf das 
Zivilgesetzbuch, das Gesetz zu den Grundla-
gen des Transportwesens (ROW 9/1998, S. 
372) und auf die Transport- und Speditions-
regeln. Die Transport- und Speditions-
tätigkeit erfolgt auf der Grundlage von Ver-
trägen. Die Vertragspartner können Art und 
Bedingungen des Vertrags im Rahmen der 
geltenden Gesetzgebung in eigenem Ermes-
sen bestimmen. Nach § 6 Abs. 3 kann der 
Präsident der Republik Besonderheiten der 
Ausübung dieser Tätigkeit festgelegen. 
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Gesetz Nr. 125-Z vom 15. Juni 2006 
Über die Beschäftigung der Bevölke-
rung

Inkrafttreten: 1 Monat nach Veröf-
fentlichung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1222, Nr. 94, 22.6.06 
(158 KB) 

Das Gesetz tritt an die Stelle des bisher 
geltenden Gesetzes vom 30.5.91. Es regelt in 
sieben Kapiteln und 29 Paragrafen Fragen 
der Arbeitslosigkeit und Beschäftigung und 
bestimmt laut Präambel die Gewährleistung 
der rechtlichen, ökonomischen und organisa-
torischen Grundlagen der staatlichen Politik 
auf dem Gebiet der Förderung der Beschäfti-
gung und der staatlichen Garantien der Rea-
lisierung der verfassungsmäßigen Rechte der 
Bürger auf Arbeit und sozialen Schutz vor 
Arbeitslosigkeit. Es definiert die Arbeitslo-
sigkeit als eine Erscheinung in der Wirtschaft, 
bei der arbeitsfähige und zur Arbeit unter den 
Bedingungen eines Arbeits- oder zivilrechtli-
chen Vertrags oder zur Ausübung einer 
unternehmerischen Tätigkeit bereiten Teile 
der Bevölkerung ihre Arbeitskraft nicht 
einsetzen können. Der Diktion von § 10 – 
staatliche Politik und Garantien des Staates 
im Bereich der Förderung der Beschäftigung 
der Bevölkerung – zufolge schafft der Staat 
die Bedingungen für die Vollbeschäftigung 
der Bevölkerung. 

Gesetz Nr. 145-Z vom 17. Juli 2006 
Über Änderungen und Ergänzungen 
des Bankengesetzbuchs 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1243, Nr. 113, 
26.7.06 (984 KB) 

Bei dieser 2. Novelle des Gesetzbuchs Nr. 
441-Z vom 25.10.00 (OER 1-2/01, S. 168) 
handelt es sich um eine komplette Neufas-
sung. Eine Reihe von Bestimmungen wurde 
dahingehend modifiziert, dass die Rolle und 
Befugnisse des Staatspräsidenten und der 
Regierung gestärkt werden. 

Gesetz Nr. 159-Z vom 18. Juli 2006 
Über Änderungen des Investitionsge-
setzbuchs 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1256, Nr. 122, 2.8.06 
(26,5 KB) 

Art. 12, wonach bei Nationalisierung und 
Beschlagnahmen der Marktwert des betref-
fenden Investitionsvermögens erstattet wird, 
wurde insofern geändert, als nun der Markt-
wert dieses Vermögens nach einem vom 
Präsidenten oder in seinem Auftrag von der 
Regierung bestimmten Verfahren ermittelt 
wird. Die in Art. 79 enthaltene Versteine-
rungs- oder Großvaterklausel wurde ersatzlos 
gestrichen, ebenso die in Artikel 92 enthal-
tene Beschränkung, dass Joint Ventures erst 
ab einem ausländischen Anteil von über 30% 
Ex- und Importe tätigen dürfen. 

Gesetz Nr. 147-Z vom 17. Juli 2006 
Über Änderungen und Ergänzungen 
des Strafgesetzbuchs, des Strafpro-
zessgesetzbuchs und des Gesetzbuchs 
über Ordnungswidrigkeiten 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1242, Nr. 111, 
20.7.06 (78 KB) 

Die 25 Änderungen und Ergänzungen des 
Strafgesetzbuchs betreffen alle Arten von 
Straftaten. U. a. wurde in Artikel 132 der 
Straftatbestand der Teilnahme weißrussischer 
Bürger an Kampfhandlungen gegen einen 
ausländischen Staat oder an Aktionen gegen 
die völkerrechtlich anerkannte Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker dahin-
gehend modifiziert, dass generell die Teil-
nahme an bewaffneten Konflikten und 
Kampfhandlungen unter Strafe gestellt wird. 

Gesetz Nr. 160-Z vom 20. Juli 2006 
Über Änderungen und Ergänzungen 
des Zivilgesetzbuchs 
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Inkrafttreten: 3 Monate nach Ver-
kündung 

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1257, Nr. 122, 2.8.06 
(26,5 KB) 

Die 74 Punkte umfassenden Änderungen und 
Ergänzungen enthalten u. a. die Erweiterung 
des Kapitels 4 um § 6 – Staatliche Vereini-
gungen. Definiert werden diese als Konzern, 
Produktionsvereinigung oder anderweitig zu 
bezeichnende Vereinigung als Vereinigung 
staatlicher juristischer Personen, staatlicher 
und anderer juristischer Personen bzw. staat-
licher und anderer juristischer Personen und 
von Einzelunternehmern, die auf Beschluss 
des Präsidenten, der Regierung und in deren 
Auftrag von zentralen Behörden und örtli-
chen Verwaltungs- und Selbstverwal-
tungsorganen gegründet werden.  

Gesetz Nr. 164-Z vom 20. Juli 2006 
Über Änderungen und Ergänzungen 
des Ehe- und Familiengesetzbuchs 

Inkrafttreten: 10 Tage nach Verkün-
dung

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1261, Nr. 122, 2.8.06 
(179 KB) 

Mit dieser 8. Novelle des Gesetzbuchs (OER 
6/99, S. 568) werden 108 der 241 Artikel 
geändert bzw. ergänzt. Die Kapitel 8 und 21 
sowie eine größere Zahl von Artikeln wurden 
neu gefasst, darunter Art. 233 zur internatio-
nalen Adoption. Das neu aufgenommene 
Kapitel 241 betrifft die Registrierung von 
Ehescheidungen auf Gerichtsbeschluss, die 
vor dem 1.9.99 rechtskräftig geworden sind. 

Gesetz Nr. 129-Z vom 22. Juni 2006 
Über Ergänzungen und Änderungen 
des Gesetzes „Über die Staatsangehö-
rigkeit der Republik Belarus“ 

Inkrafttreten: 3 Monate nach Ver-
kündung 

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1225, Nr. 106, 
10.7.06 (38 KB) 

Im Gesetz (OER 6/02, S. 594-595) wurden 
die Bestimmungen zum Erwerb und zum 
Verlust der Staatsangehörigkeit neu gefasst. 
§ 14 wurde insofern ergänzt, als die Auf-
nahme in die Staatsangehörigkeit unter Be-
rücksichtigung der Interessen Weißrusslands 
erfolgt. Die Staatsangehörigkeit verliert, wer 
in die Streitkräfte, Polizei-, Sicherheits- oder 
Justizorgane eines ausländischen Staates 
eintritt. 

Gesetz Nr. 137-Z vom 29. Juni 2006 
Über Änderungen und Ergänzungen 
einiger Gesetze zu Fragen der Lizen-
zierung einzelner Tätigkeiten und die 
Aufhebung einiger Gesetzgebungsakte 

Inkrafttreten: 3 Monate nach Ver-
kündung 

Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1235, Nr. 107, 
12.7.2006 (198 KB) 

Die Änderungen betreffen ca. 50 Gesetzbü-
cher und Gesetze. Im Gesetzbuch über den 
Erdkörper wurden nahezu alle die Erteilung 
von Genehmigungen und Lizenzen betreffen-
den Artikel neu gefasst. Wesentliche diesbe-
zügliche Änderungen erfolgten auch im 
Zivil- und Zivilprozessgesetzbuch, Wirt-
schaftsgerichtsprozessgesetzbuch, Strafge-
setzbuch und Steuergesetzbuch – Allgemei-
ner Teil. Im Gesetz über die Advokatur Nr. 
2406-XII vom 15. Juni 1993 wurden alle 
Bestimmungen zur „besonderen Genehmi-
gung (Lizenz) zur Ausübung der Rechtsan-
waltstätigkeit“ neu gefasst und präzisiert. 

Gesetz Nr. 128-Z vom 19. Juni 2006 
Über Änderungen und eine Ergän-
zung des Gesetzes „Über die Grund-
steuer“ 

Inkrafttreten: Mit Verkündung 
Legisl. Organ: Repräsentantenkammer 
Fundst./Umfang: NRPARB, Pos. 

2/1225,Nr. 103, 4.7.06 
(25 KB) 

Mit dieser 19. Novelle des Gesetzes Nr. 
1314-XII vom 18.11.91 wurde u. a. § 16 zur 
Höhe des Pachtzinses neu gefasst. Ursprüng-
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